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Programm

Donnerstag, 7.11.2013

GFU Forum im Plenarsaal des OVG Berlin-Brandenburg

19.30 Uhr Begrüßung

 Michaela Ecker  
Vors. Richterin am Verwaltungsgericht,  
Stellv. Vorsitzende der GfU, Freiburg

 Der Rechtsrahmen für die Elektromobilität 
Dr. Bilun Müller, LL.M., 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung  
Berlin 
e  Thesenpapier Seite 5

 Energieeffizienz und erneuerbare Energien am Beispiel  
Biomasse/Biogas  
RA Dr. Hartwig von Bredow 
Berlin  
e  Thesenpapier Seite 7

 Moderation:  
Michaela Ecker  
Vors. Richterin am Verwaltungsgericht Freiburg

21.15 Uhr Sektempfang

Freitag, 8.11.2013

37. Umweltrechtliche Fachtagung

10.00 Uhr Begrüßung 
Prof. Dr. Hans-Joachim Koch 
Vorsitzender der GfU,  
Universität Hamburg

10.15 Uhr Gastvortrag 
Rechtsschutz im Umweltrecht – Weichenstellungen  
in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
Prof. Dr. Juliane Kokott 
Generalanwältin am Gerichtshof der Europäischen Union,  
Luxemburg

10.45 Uhr Kaffeepause

GfU
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Berlin
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11.15 Uhr Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz im Umweltrecht 
Prof. Dr. Klaus F. Gärditz 
Universität Bonn 
e  Thesenpapier Seite 11

 Prof. Dr. Astrid Epiney 
Université de Fribourg 
e  Thesenpapier Seite 15

12.45 Uhr Mittagsimbiss in der Berlin Brandenburgischen Akademie  
der Wissenschaften

14.00 Uhr Aktuelle Entwicklungen der wasserwirtschaftlichen  
Fachplanung 
Prof. Dr. Kurt Faßbender 
Universität Leipzig 
e  Thesenpapier Seite 25

 MR’in Monika Raschke 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
e  Thesenpapier Seite 29

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr Diskussion (in getrennten Arbeitskreisen)  
Arbeitskreis A:  
Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz im Umweltrecht 
Moderation: VRiBVerwG Dr. Rüdiger Nolte 
Leipzig

 Arbeitskreis B:  
Aktuelle Entwicklungen der wasserwirtschaftlichen  
Fachplanung 
Moderation: RA Dr. Alexander Schink 
Bonn

18.00 Uhr Ende der Arbeitskreise

 Empfang 
19.30 Uhr in der „Kalkscheune“ 
bis 
22.30 Uhr

Samstag, 9.11.2013

9.30 Uhr Fortsetzung der Diskussion in den Arbeitskreisen A und B

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr Plenum 
Berichte der Moderatoren

12.00 Uhr Mitgliederversammlung 
(nach besonderer Einladung)

Programm
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Dr. Bilun Müller

Der Rechtsrahmen für die Elektromobilität

I. Einleitung

1. Definition Elektromobilität

2. Technischer Hintergrund

II. Europarechtlicher Rahmen

1. Vergaberechtliche Vorschriften

2. Steuerpolitik

3. Technologiepolitik

4. Umweltpolitik 

III. Politischer Rahmen in Deutschland: Programm 
Elektromobilität der Bundesregierung

IV. Herausforderungen für den deutschen Gesetz-
geber 

1. Baurecht

a) Bauplanungsrecht

b) Bauordnungsrecht

2. Straßen- und Verkehrsrecht

a) Zulassungsrecht

b) Verkehrsrecht

c) Straßenrecht 

3. Energiewirtschaftsrecht

a) Einordnung der Ladesäulen

b) Akkus von Elektrofahrzeugen als 
Netzspeicher 

c) Zugang zur Ladesäule für den Nutzer 
eines Elektrofahrzeugs

d) Zugang zur Ladesäule für einen Ener-
gielieferanten

e) Zähler/Verbrauchsmesser 

4. Beihilfenrecht

a) Staatliche Kaufanreize

b) Steuervergünstigungen

c) Öffentlich finanzierter Aufbau einer 
Ladeinfrastruktur

5. Datenschutzrecht

a) Smart-Metering

b) Bewegungsprofile

6. Vergaberecht

a) Öffentliche Fahrzeugflotten

b). Grün als Kriterium

7. Steuerrecht

a) Aufladen eines Elektroautos beim 
Arbeitgeber als geldwerter Vorteil

b) Kraftfahrzeugsteuer

c) Stromsteuer

8. Technikrecht: Standardisierung

a) IKT/Datenübertragung

b) Ladestationen

c) Komponenten

d) Roaming 

aa) Innerhalb Deutschlands bei 
unterschiedlichen Betreibern

bb) Innerhalb der EU (grenzüber-
schreitend) 

9. Zivilrecht

a) Haftungsrecht

b) Mietrecht

c) Wohneigentumsrecht

d) Vertragsrecht

V. Mögliche Förderanreize

1. Finanzielle Anreize

2. Nicht-finanzielle Anreize

VI. Fazit

Thesenpapier Dr. Bilun Müller
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Dr. Hartwig von Bredow

Energieeffizienz und erneuerbare Energien  
am Beispiel Biomasse/Biogas

I. Recht der Energieeffizienz

(1) Gegenwärtig setzt sich das Energieeffizienz-
recht aus einer Vielzahl einzelner Instrumente 
zusammen.

(2) Die Entwicklung des Energieeffizienzrechts ist 
nicht gradlinig verlaufen. Vielmehr lassen sich 
bestimmte Phasen unterscheiden, in denen das 
Energieeffizienzrecht stärker von ordnungs-
rechtlichen, informationellen und marktwirt-
schaftlichen Instrumenten geprägt war.

(3) Besondere Bedeutung kommen dem Treibhaus-
gasemissionshandel, den Energiesteuern, der 
Förderung der KWK, dem anlagenbezogenen 
Ordnungsrecht, der Förderung von Energie-
dienstleistungen, den Kennzeichnungsverpflich-
tungen und Mindesteffizienzanforderungen 
und verschiedenen Instrumenten im Gebäude-
bereich zu.

(4) Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Ener-
gieeffizienz und die bislang entwickelten Steue-
rungsinstrumente sind – gemessen an dem 
Potential, das eine umfassende Steigerung der 
Energieeffizienz bieten würde – bislang aller-
dings noch unzureichend.

II. Recht der Erneuerbaren Energien

(5) Auf europäischer Ebene ist die Erneuerbare-
Energien-Richtlinie (Richtlinie 2009/28/EG) von 
zentraler Bedeutung für die Förderung der er-
neuerbaren Energien. Ziel der EE-Richtlinie ist 
es, den Anteil der erneuerbaren Energien am Ge-
samtenergieverbrauch zu erhöhen und bis zum 
Jahr 2020 mindestens 20 Prozent des Brutto-
endenergieverbrauchs der Gemeinschaft durch 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken.

(6) Im Biomassebereich verfolgt die Europäische 
Union mit der EE-Richtlinie auch das Ziel, Nach-
haltigkeitsaspekte europaweit einheitlich zu be-
rücksichtigen.

(7) Im deutschen Recht hat sich das EEG als erfolg-
reicher Ansatz zur Förderung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien erwiesen. Das 
EEWärmeG bezweckt, den Anteil der erneuerba-
ren Energien an der Wärmeerzeugung im Ge-
bäudebereich bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent 
zu steigern.

III. Energieeffizienz und Erneuerbare 
Energien

(8) Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
müssen im Zusammenhang gesehen werden.

1. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
ist aufgrund der Begrenztheit der für die 
Nutzung erforderlichen Ressourcen, Um-
wandlungs-, Transport- und Speichertech-
nologien, Flächen und Standorte nicht be-
liebig steigerbar und zieht auch negative 
Folgen nach sich. Kritisch ist insbesondere 
die energetische Nutzung von Biomasse zu 
sehen, da diese nur eine geringe Flächenef-
fizienz aufweist und zu direkten und indi-
rekten Landnutzungsänderungen führt.

2. Die mit der Förderung der Energieeffi-
zienz und der Förderung der erneuerba-
ren Energien verfolgten Ziele und die An-
wendungsfelder beider Fördergegenstände 
sind weitgehend kongruent. Im Hinblick 
auf die Zielerreichung besteht ein innerer 
Zusammenhang zwischen der Energieeffi-
zienz und den erneuerbaren Energien, da 
die Ausbauziele für erneuerbare Energien 
überwiegend als relative Größe im Sinne 
eines Anteils am Endenergieverbrauch de-
finiert sind.

3. Eine integrierte Klimaschutzpolitik muss 
die Ziele im Bereich der Energieeffizienz 
und der erneuerbaren Energien zugleich, 
d. h. gleichzeitig, schnellstmöglich und in 
Abstimmung miteinander, verfolgen. Zu-
dem muss sichergestellt sein, dass sich die 
Energieeffizienzmaßnahmen nicht auf 
die konventionelle Energieversorgung be-
schränken, sondern gezielt auch die Nut-
zung erneuerbarer Energien adressieren.

(9) Zwischen der Energieeffizienz und den erneu-
erbare Energien bestehen zahlreiche Wechsel-
wirkungen, die bei der Ausgestaltung der recht-
lichen Instrumente zu beachten sind.

(10) Bei der Ausgestaltung des Verhältnisses von 
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in 
rechtlichen Instrumenten stellt sich unter an-
derem die Frage, ob und gegebenenfalls unter 
welchen Vorausset-zungen und innerhalb wel-
cher Grenzen der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien äquivalent einer Steigerung der Energieef-
fizienz sein soll (Anrechenbarkeit).

Thesenpapier Dr. Hartwig von Bredow
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8 Dr. Hartwig von Bredow Thesenpapier

1. So sind Eigentümer von Gebäuden nach 
dem EEWärmeG verpflichtet, entweder 
einen bestimmten Anteil der für das Ge-
bäude benötigten Wärme durch erneuer-
bare Energien oder KWK zu decken oder si-
cherzustellen, dass die jeweils geltenden 
Mindestanforderungen der EnEV um min-
destens 15 Prozent unterschritten werden.

2. Beim Einsatz von gasförmiger Biomasse 
setzt das KWK-Erfordernis einen Anreiz für 
die effiziente Nutzung dieser Energieform.

(19) Das EEG setzt eine Reihe von Ansätzen, um die 
Energieeffizienz bei der Nutzung von Biomasse 
für die Stromerzeugung sicherzustellen.

1. Da die Förderung direkt an die Stromerzeu-
gung gekoppelt ist, setzt das EEG einen 
grundsätzlich einen Anreiz, eine größt-
mögliche Strommenge zu erzeugen.

2. Ein weiterer Anreiz für die effiziente Nut-
zung der an dem jeweiligen Standort vor-
handenen Energiequellen ist die Degres-
sion der Vergütungssätze.

3. Auch die energieträgerspezifische Ausge-
staltung der Vergütungssätze trägt auf-
grund der damit verbundenen Tech-
nologieförderung mittelbar zu einer 
gesteigerten Energieeffizienz bei.

4. Im Biomassebereich kann eine effizien-
te Nutzung letztlich nur durch die beson-
ders geförderte und geforderte Kraft-Wär-
me-Kopplung sichergestellt werden. Die 
mit dem EEG 2012 erfolgte Streichung des 
KWK-Bonus und Einführung der Wärme-
nutzungspflicht ist im Hinblick auf die 
Energieeffizienz allerdings negativ zu be-
werten.

(20) Die höhere Förderung kleinerer Biomassean-
lagen mit niedrigeren Wirkungsgraden steht 
nicht im Widerspruch zu einer effizienten Bio-
massenutzung. Hintergrund ist, dass bei kleine-
ren Biomasseanlagen geringere Entfernungen 
für den Biomassetransport zu bewältigen sind.

(21) Die mit dem EEG 2012 verbesserte System-, Netz-,  
und Marktintegration ist Voraussetzung für die 
effiziente Nutzung des aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugten Stroms und der Stromerzeu-
gungspotentiale der Anlagen und Standorte. 

(22) Die Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität 
und die daran anschließende Einspeisung ins 
Erdgasnetz kann die Effizienz der Biogasnut-
zung erheblich steigern.

1. Die Biogaseinspeisung wird sowohl durch 
das an die anschließende Verstromung an-
knüpfende EEG als auch durch eine Reihe 
anderer Regelungen gefördert. Die Geset-

(11) Dabei kann zwischen einer impliziten und einer 
ausdrücklichen Anrechenbarkeit unterschieden 
werden, wobei die implizite Anrechenbarkeit 
auch als Gleichbehandlung bezeichnet werden 
kann.

(12) Die Anrechenbarkeit erhöht bei kongruenten 
Zielen die Flexibilität des Adressaten eines be-
stimmten Instruments. Gegen die Anrechen-
barkeit spricht jedoch, dass so die für einen der 
beiden Bereiche gesetzten Ziele unter Umstän-
den nicht erreicht werden. Insbesondere ist eine 
doppelte Anrechnung einzelner Maßnahmen 
auf die Erreichung sowohl der Energieeffizienz-
ziele als auch der Ausbauziele für erneuerbare 
Energien zu vermeiden.

(13) Ein energieträger-übergreifender Effizienzver-
gleich ist mit Herausforderungen verbunden. 
Als Vergleichsmaßstab sollte dabei insbesonde-
re der Flächenbedarf dienen. Dabei ist auch da-
nach zu differenzieren, ob die jeweils benötigte 
Fläche starken Nutzungskonkurrenzen ausge-
setzt ist und ob eine parallele Nutzung zu ande-
ren Zwecken möglich bleibt.

(14) Das Verhältnis zwischen Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien ist im geltenden Recht 
nicht optimal ausgestaltet.

IV. Biomasse/Biogas

(15) Für die energetische Effizienz der Biomassenut-
zung ist der jeweilige Nutzungspfad entschei-
dend. Die energetische Effizienz der Biomas-
senutzung bestimmt sich unter anderem nach 
dem Hektarertrag, dem Energieverbrauch bei 
Anbau, Ernte und Transport der Biomasse und 
der energetischen Effizienz bei der Umwand-
lung in Endenergie oder in sekundäre Energie-
träger. Besonders effizient ist die Nutzung von 
Biomasse in der Kraft-Wärme-Kopplung.

(16) Der Einsatz von Biomasse in emissionshandels-
pflichtigen Anlagen wirft eine Reihe von Ausle-
gungsfragen auf. Dies gilt in besonderem Maße 
auch für den Einsatz von Biomethan, d. h. von 
Erdgas, das aufgrund der zugrunde liegenden 
Lieferverhältnisse als Biomasse gilt. 

(17) Im Emissionshandelsrecht ist festgelegt, dass 
Biomasse als CO

2
-neutral gilt und der Emissions-

wert von Biomasse daher Null beträgt. Dies er-
scheint im Ergebnis rechtspolitisch sinnvoll, 
wenngleich mögliche Nebeneffekte beobachtet 
werden müssen.

(18) Im Gebäudebereich finden sich einige Regelun-
gen, die die Nutzung erneuerbarer Energien 
(Biomasse) und zugleich die Energieeffizienz be-
treffen.
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9Thesenpapier Dr. Hartwig von Bredow

methans in KWK-Anlagen, sondern bereits 
auf vorgelagerter Ebene, d. h. bei der Ein-
speisung in das Gasnetz, anknüpft. Der 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung bliebe 
dann Gegenstand des KWKG, dessen Effek-
tivität allerdings noch erheblich gesteigert 
werden müsste.

ze sind jedoch unzureichend aufeinander 
abgestimmt. Dies gilt insbesondere für das 
EEG, das KWKG und das EEWärmeG.

2. Eine Lösungsmöglichkeit könnte darin lie-
gen, dass die Förderung der Biogaseinspei-
sung nicht länger an die Nutzung des Bio-

GfU_FT_2013.indd   9 25.10.13   11:04
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11Thesenpapier Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz

(5) Dies wird der Schlüsselfunktion des Verfahrens-
rechts nicht gerecht. Vor allem das Unionsrecht 
erfordert eine Kurskorrektur:

e Bereits das Effektivitätsgebot verlangt, das 
Verfahrensrechte, die auch dem Schutz 
des Einzelnen dienen, gerichtlich durch-
setzbar sein müssen (Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 
EUV), und zwar auch dann, wenn kein pas-
sendes materielles Recht zur Verfügung 
steht.

e Die Rechtsschutzbestimmungen des 
Art. 25 IE- und Art. 11 UVP-Richtlinie ge-
währen (seit der Öffentlichkeitsbeteili-
gungsrichtlinie 2003) der betroffenen Öf-
fentlichkeit Gerichtszugang gerade auch, 
um die verfahrensmäßige Rechtmäßigkeit 
von Entscheidungen anzugreifen.

e Weiterungen sind daher unvermeidbar 
und lassen sich notfalls durch eine Qua-
lifizierung als absolute Verfahrensrech-
te auch innerhalb des geltenden dogmati-
schen Systems bewältigen. 

(6) Als Korrektiv könnte in der Begründetheit dann 
§ 46 VwVfG dienen, dessen strikte Anforderun-
gen an Darlegungs- und Beweislast freilich ernst 
genommen werden müssen. Die kaum über-
zeugend postulierte Unabwendbarkeit des § 46 
VwVfG auf absolute Verfahrensrechte wäre auf-
zugeben. Denn die Bestimmung stellt nicht dar-
auf ab, dass ein materielles Recht offensichtlich 
nicht verletzt wurde, sondern dass die Verlet-
zung von Verfahrensrecht die Sachentschei-
dung nicht beeinflusst hat.

3. Erweiterung von Individualklagerechten 
durch die Öffentlichkeitsbeteiligungs-
richtlinie

(7) Art. 9 Abs. 2 Aarhuskonvention (AK) und Art. 25 
IE- und Art. 11 UVP-Richtlinie gewähren der be-
troffenen Öffentlichkeit ganz allgemein einen 
weiten Gerichtszugang. Die in den öffentlichen 
Debatten im Vordergrund stehenden Umwelt-
vereinigungen werden lediglich dadurch privi-
legiert, dass sie mit ihrer Anerkennung auto-
matisch Mitglieder der klageberechtigten 
Teilöffentlichkeit werden (Art. 9 Abs. 2 UAbs. 2 
Sätze 2–3 AK). 

I. Individueller Umweltrechtsschutz

(1) Trotz aller Expansionstendenzen bleibt auch 
Umweltrechtsschutz primär Individualrechts-
schutz. Er fügt sich insoweit in die allgemei-
nen Strukturen des Verwaltungsprozessrechts 
ein, das auf die Durchsetzung subjektiver Rech-
te austariert ist (§§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 1 
VwGO).

1. Schutznormdoktrin

(2) Der Individualrechtsschutz als Systemmittel-
punkt des deutschen Rechtsschutzmodells ist 
als solcher auch unionsrechtlich unangetastet 
geblieben. Unionsrechtliche Einflüsse auf den 
Individualrechtsschutz haben lediglich den 
Kreis der Schutznormen erweitert. Der EuGH 
hat insoweit dazu beigetragen, Asymmetrien 
im Rechtsschutz abzubauen, die zu Gunsten der 
Umweltnutzer und zum Nachteil Dritter ent-
standen sind. 

2. Verfahrensrecht und Drittschutz kraft 
Unionsrechts

(3) Sachverhaltskonstruktion und Bewältigung 
von Komplexität sind zuvörderst ein verfah-
rensrechtliche Probleme. Verfahrensrecht dient 
nicht schlicht der materiellen Richtigkeit der 
Verfahrensergebnisse, sondern stellt diese erst 
her; ein anderes Verfahren führt zu anderen 
„richtigen“ Ergebnissen. Die Erkenntnisfunk-
tion macht gerade den besonderen Eigenwert 
des Verfahrens. Das Umweltrecht der europäi-
schen Union verfolgt daher einen – inhaltlich 
zu begrüßenden – stärker verfahrensbezogenen 
Regelungsansatz. 

(4) Das bislang zu einseitig auf Ergebniskontrolle 
ausgerichtete deutsche Prozessrecht muss sei-
nen Anschluss hieran erst noch finden. Verfah-
rensvorschriften werden herkömmlich grund-
sätzlich nicht als Schutznormen qualifiziert. 
Eine Individualklage, die sich allein auf die Ver-
letzung von Verfahrensrecht stützt, wäre daher 
nach herkömmlichem Verständnis gemessen 
an § 42 Abs. 2 VwGO unzulässig. Und eine Ver-
fahrensrechtsverletzung, die nicht zugleich ein 
materielles subjektives Recht verletzt, würde 
keinen Aufhebungsanspruch nach § 113 Abs. 1 
Satz 1 VwGO vermitteln.

Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz

Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz  
im Umweltrecht
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12 Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz Thesenpapier

te höheren Anforderungen unterliegen soll als 
nach dem voraussetzungsvollen Art. 9 Abs. 2 AK. 

(13) Ein Festhalten am Status quo, der den Individual-
rechtsschutz auf die Geltendmachung strikt 
interpretierter Schutznormen beschränkt, ge-
nügt freilich dem Gebot einer Rechtsschutzer-
weiterung nach Art. 9 Abs. 3 AK ebenfalls nicht. 
Eine sachgerechte Lösung, den Kreis der betrof-
fenen Öffentlichkeit zu bestimmen, läge darin, 
in Anlehnung an die zu § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO 
entwickelte Dogmatik darauf abzustellen, ob 
objektiv berührte Interessen eines Klägers noch 
als abwägungserheblicher Belang zu qualifizie-
ren sind.

II. Klagerechte von Vereinigungen 
nach UmwRG und BNatSchG

(14) Umweltvereinigungen werden nicht als solche 
mit Klagerechten ausgestattet, sondern als be-
sonderer Teil der relevanten Öffentlichkeit kraft 
institutionalisierten Umweltöffentlichkeitsauf-
trags privilegiert. 

1. Folgeprobleme eines missglückten 
UmwRG

(15) Der Makel einer teils grotesken Umsetzungsver-
weigerung durch das ursprüngliche UmwRG, 
das im offenen Widerspruch zum unionsrecht-
lichen Regelungskonzept die Verbandsklage-
rechte auf die Durchsetzung subjektiver Rechte 
begrenzt hatte, wurde auf die Trianel-Entschei-
dung des EuGH hin zwischenzeitlich behoben. 
Nicht alle Defizite des UmwRG sind damit in-
des beseitigt. Namentlich der Umgang mit der 
für sich gesehen unzureichenden Fehlerfolgen-
bestimmung des § 4 Abs. 1 UmwRG harrt noch 
einer Lösung. 

(16) Es wäre unionsrechtswidrig, wenn § 4 Abs. 1 
Satz 1 UmwRG – in Ergänzung von § 113 Abs. 1 
Satz 1 VwGO – eine Aufhebung angegriffener 
Sachentscheidungen wegen schwerwiegender 
Verfahrensfehler bei der Durchführung einer 
UVP ausschlösse. Mit dem 9. Senat des BVerwG 
lässt sich freilich § 4 Abs. 1 UmwRG als nicht 
abschließende Mindestgarantie interpretieren. 
Andere Verfahrensfehler können daher an § 46 
VwVfG gemessen werden, der daneben anwend-
bar bleibt. 

(17) Die Auffassung des BVerwG, dass fachplanungs-
rechtliche Planerhaltungsvorschriften der Rege-
lung des § 4 Abs. 1 UmwRG vorgingen, ist unions-
rechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden, 
da Rechtswidrigkeitsfeststellung, Nichtvollzieh-
barkeit und Notwendigkeit eines ergänzenden 
Verfahrens zur Heilung hinreichende Sanktio-
nen darstellen. 

(8) Die Auswirkungen auf das tradierte Schutz-
normkonzept hängen letztlich davon ab, wie 
man den Betroffenheitsradius definiert. Auch 
Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit müs-
sen eine Verletzung – im nationalen Recht aus-
zuformender – eigener Rechte geltend machen 
können (Art. 9 Abs. 2 lit. a AK). Citoyen und 
Bourgeois vereinigen sich also nicht im Gemein-
wohlklagebürger. 

(9) Die Verfahrensöffentlichkeit, die in umweltre-
levanten Verwaltungsverfahren zu beteiligen 
ist, bleibt im Kern politische Öffentlichkeit. Ver-
waltungsverfahren werden publifiziert und da-
mit politisiert, nicht zuletzt um einer einsei-
tigen Vereinnahmung der Verwaltung durch 
den Vorhabenträger entgegenzuwirken. Diese 
tendenziell weite Öffentlichkeit lässt sich kon-
zeptionell nicht unverändert in eine Klägeröf-
fentlichkeit übersetzen. Denn Klagerechte ent-
politisieren Konflikte und reduzieren sie vor 
Gericht auf ihre nackte Rechtlichkeit. Dies sind 
aber jeweils unterschiedliche Anliegen.

(10) Der Gesetzgeber muss bei der Ausgestaltung von 
Klagerechten besondere Sorgfalt walten lassen. 
Klagerechte sind grundrechtsrelevante Dritt-
belastung und als solche rechtfertigungsbe-
dürftig. Die tatsächliche Verwirklichung eines 
Vorhabens wird Risiken ausgesetzt, die nicht 
einfach mit den Grenzen der materiellen Be-
rechtigung zusammenfallen. 

(11) Die Definition, was „ein ausreichendes Interes-
se“ ist (Art. 9 Abs. 2 UAbs. 1 lit. a AK) und wel-
che Personen „etwaige in ihrem innerstaatli-
chen Recht festgelegte Kriterien erfüllen“ (Art. 9 
Abs. 3 AK), ist von politischen Vorentscheidun-
gen abhängig, was die unmittelbare Anwend-
barkeit zur Begründung von Individualklage-
rechten verhindert. Maßgebliche prozessuale 
Weichenstellungen sind innerstaatlich schon 
aus Gründen demokratischer Wesentlichkeit 
erst durch Gesetz zu treffen. 

(12) Der EuGH hat für den im Unionsrecht nicht um-
gesetzten Art. 9 Abs. 3 AK eine unionsrechtliche 
Pflicht angenommen, das nationale Recht ggf. 
völkerrechtskonform auszulegen, wenn das Völ-
kerrecht zugleich eine Durchsetzung unions-
rechtlich begründeter Rechte betrifft. Dies ist 
inhaltlich eine Überschreitung der Unionskom-
petenz. Art. 9 Abs. 3 AK zwingt jedenfalls auch 
hiernach nicht zu einer vorbehaltlosen Öffnung 
des Umweltrechtsschutzes. Da Art. 9 Abs. 3 AK 
einen zusätzlichen, aber nicht an Voraussetzun-
gen gebundenen Gerichtszugang eröffnet, kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass der na-
tionale Gesetzgeber bei der Ausformung der in-
nerstaatlichen Anforderungen an Klagerech-
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den effektiven Rechtsschutz. Prozedural-fina-
le Entscheidungsprogrammierung weicht har-
te Kontrollstandards auf und erhöht die Be-
deutung der im Einzelnen elastischen und 
schwer prognostizierbaren Abwägungskont-
rolle. Fallbezogene Komplexität ist häufig die 
Konsequenz eines zu anspruchsvoll gefassten 
– unionsrechtlich geprägten – Fachrechts, das 
zwar meist auf anspruchsvollen administrati-
ven Entscheidungskonzepten aufbaut, aber die 
Rechtsschutzfrage durchwegs aus dem Blick ver-
loren hat.

(21) Gerade bei der Kontrolle der Tatsachen stößt die 
Rechtsprechung im Umweltrecht bei komple-
xen Verwaltungsentscheidungen zunehmend 
an praktische Grenzen. Regelungen, die den Pro-
zessstoff begrenzen, um die Kontrolle komplexer 
Verwaltungsentscheidungen überhaupt noch 
rechtsstaatlich beherrschbar zu halten, sind da-
her die unvermeidbare Konsequenz. Das Unions-
recht setzt hier mit dem Effektivitätsgebot nur 
einen sanften Rahmen. Zutreffend wurde etwa 
die Unionsrechtskonformität der Präklusionsre-
gelung nach § 2 Abs. 3 UmwRG bejaht. 

(22) Eine besondere Herausforderung an den effekti-
ven Rechtsschutz sind mehrstufige Verwaltungs-
verfahren. Dies gilt namentlich für die – in Mode 
gekommene – planerische Vorsteuerung der 
Standortauswahl durch Raumplanung und die 
überkomplexen Planungen im Energieleitungs-
wegerecht. Die Verschränkung von hoher fach-
licher Komplexität, filigraner inhaltlicher Ver-
netzung und ebenenspezifischer Zerfaserung 
können einerseits den Rechtsschutz des Einzel-
nen am Ende der Entscheidungskette erheblich 
erschweren, andererseits aber auch raumüber-
greifenden Megaprojekte das Risiko eines Schei-
terns an gerichtlich ausgetragenen Konflikten 
am Ende der Entscheidungskette aufbürden, was 
aufwändige Vorleistungen entwertet.

2. Rechtfertigungsbedarf und Perspektiven 
überindividueller Klagerechte

(18) Überindividuelle Klagerechte sind rechtferti-
gungsbedürftig: 

e Sie greifen zum einen in die Grundrechte der 
Betroffenen ein, deren Freiheitsentfaltung pro-
zessualen Risiken ausgesetzt wird. 

e Sie sind zum anderen legitimationstheoretisch 
ein begründungsbedürftiger Ausnahmefall. An-
ders als Individualklagen beziehen sie neben 
der – unvollständigen – demokratischen Legi-
timation keine ergänzende individuelle Legiti-
mation daraus, dass Gerichte zur Durchsetzung 
individueller Rechte auf Betreiben eines Betrof-
fenen angerufen werden. 

(19) Verbandsklagerechte sind zwar als Gegenge-
wichte zur staatlichen Umweltverwaltung 
grundsätzlich sinnvoll angelegt, auch weil Inte-
ressenverbünde zwischen staatlicher Struktur-
politik und Investoren erfahrungsgemäß einen 
rechtmäßigen Vollzug des objektiven Rechts in 
Frage stellen können. Insoweit kompensieren 
Verbandsklagen objektive Rechtsschutzlücken, 
die rechtsanwendungspraktisch die Verwirk-
lichung demokratisch gesetzten Rechts beein-
trächtigen. Dieser demokratische Überhang 
rechtfertigt es, Klagen unabhängig von indivi-
duellen Rechten im Allgemeininteresse zuzulas-
sen. Eine Erweiterung auf Regelungsbereiche, in 
denen hinreichende Individualrecht zur Verfü-
gung stehen, ist jedoch weder angezeigt noch zu 
rechtfertigen. Aus diesen Gründen ist ein weite-
rer Ausbau von überindividuellen Klagerechten 
nicht zu empfehlen. 

III. Rechtsschutzeffektivität

(20) Die unionsrechtlich induzierte Finalprogram-
mierung des Umweltrechts hat auch Folgen für 
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sowie von unmittelbar anwendbarem EU-Um-
weltrecht.

(4) In Bezug auf den Prüfungsumfang impliziert 
die Anerkennung der Verbandsklage, dass eine 
vollumfängliche Überprüfung der materiell-
rechtlichen und verfahrensrechtlichen Recht-
mäßigkeit der Verwaltungsentscheidung – so-
weit umweltrechtliche Vorschriften betroffen 
sind, wobei angesichts des Querschnittscha-
rakters der Aufgabe Umweltschutz Vieles dafür 
spricht, dass der Begriff Umwelt bzw. Umwelt-
recht im Zweifel weit auszulegen ist – möglich 
sein muss. Soweit es um Klagen Einzelner geht, 
dürfte jedoch die Möglichkeit der Aufrechterhal-
tung der „Verletztenklage“ dafür sprechen, dass 
auch ein entsprechender Rechtmäßigkeitszu-
sammenhang verlangt werden darf. Dies impli-
ziert auch, dass der Kontrollumfang der Gerich-
te mit den zulässigen Rügen deckungsgleich zu 
sein hat bzw. kongruent auszugestalten ist.  

(5) Unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des 
EuGH verpflichtet Art. 9 Abs. 3 AK die Vertrags-
staaten zur Einführung einer (altruistischen) 
Verbandsklage, die über den Anwendungsbe-
reich des Art. 9 Abs. 2 AK hinausgeht und im 
Rahmen derselben die Verletzung umweltrecht-
licher Vorschriften geltend gemacht werden 
können muss.

(6) Die Anforderungen, die das nationale Recht 
an Nichtregierungsorganisationen nach Art. 2 
Nr. 5 AK stellen darf, damit diese ein Klage-
recht und sonstige Mitwirkungsrechte nach 
der Konvention geltend machen können, darf 
die praktische Wirksamkeit dieser Rechte nicht 
gefährden, so dass die vom nationalen Recht 
aufgestellten Kriterien damit wohl nur dazu 
dienen dürfen, die „Ernsthaftigkeit“ der Nicht-
regierungsorganisation zu überprüfen, wozu 
insbesondere ihre tatsächliche Existenz, die Ver-
folgung entsprechender Ziele und wohl auch 
eine gewisse Dauerhaftigkeit gehören dürften.

(7) Soweit es um die Frage geht, ob die EU-Mitglied-
staaten die unionsrechtlichen Vorgaben für die 
Gewährung des gerichtlichen Zugangs beach-
tet haben, werden für diese die sich direkt aus 
der Aarhus-Konvention ergebenden Verpflich-
tungen durch die einschlägigen unionsrechtli-
chen Vorgaben überlagert. Der Gerichtshof be-

I. Einleitung
(1) Im Bereich des verwaltungsgerichtlichen Rechts-

schutzes gewinnt die „Europäisierung“ der na-
tionalen Rechtsordnungen an Bedeutung, und 
mit der sog. Aarhus-Konvention haben sich – so-
weit das Umweltrecht betroffen ist – auch genu-
in völkerrechtliche Vorgaben entwickelt. 

(2) Die Frage nach der Ausgestaltung des verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsschutzes im Umwelt-
recht in den verschiedenen nationalen Rechts-
ordnungen stellt sich – im Verhältnis zu den 
jedenfalls auch bestehenden Gewinnen „tradi-
tioneller“ Rechtsvergleichung – angesichts die-
ser Entwicklungen durchaus neu: Es fragt sich 
nämlich, ob und inwieweit die völker- und euro-
parechtlichen Vorgaben bzw. deren Umsetzung 
in den nationalen Rechtsordnungen dazu füh-
ren bzw. dazu geführt haben, dass sich die Kon-
zeptionen in den verschiedenen nationalen 
Rechtsordnungen (etwas) angenähert haben. 
Weiter ist könnten die europa- und völkerrecht-
lichen Vorgaben von gewissen konzeptionellen 
Weichenstellungen, die sich möglicherweise in 
(gewissen) nationalen Rechtsordnungen finden, 
inspiriert sein bzw. diese (teilweise) aufgreifen.

II. Zu den Vorgaben der Aarhus- 
Konvention und des EU-Rechts 

(3) Nach Art. 9 Abs. 2 AK – der weitgehend wört-
lich in Art. 11 RL 2011/92 (UVP-Richtlinie) und 
Art. 25 RL 2010/75 (IE-Richtlinie) aufgenommen 
wurde – ist ein gerichtlicher Zugang (oder eine 
anderweitige unabhängige Überprüfung) in Be-
zug auf unter Art. 6 Aarhus-Konvention fallen-
de Entscheidungen zu gewährleisten. Während 
dieser Zugang in Bezug auf Individualklagen in-
sofern eingeschränkt werden darf, als – soweit 
dies im Verwaltungsprozessrecht der jeweiligen 
Vertragspartei vorgesehen ist – ein rechtlich ge-
schütztes Interesse verlangt werden darf, im-
pliziert diese Vorschrift jedoch die Pflicht zur 
Einführung bzw. Beibehaltung einer umwelt-
rechtlichen (altruistischen) Verbandsklage, wie 
der EuGH im Zusammenhang mit Art. 11 RL 
2011/92 auch ausdrücklich bestätigte (sog. Tria-
nel-Urteil). Der Gerichtshof betont aber auch, 
dies gelte nur für die Geltendmachung von na-
tionalen Rechtsvorschriften, die auf Unions-
recht im Bereich des Umweltschutzes beruhen, 

Prof. Dr. Astrid Epiney/Stefan Reitemeyer

Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz im  
Umweltrecht – Vorgaben der Aarhus-Konvention  
und des EU-Rechts und Rechtsvergleich

GfU_FT_2013.indd   15 25.10.13   11:04



16 Prof. Dr. Astrid Epiney/Stefan Reitemeyer Thesenpapier

kennen Frankreich, Spanien, Schweden und die 
Schweiz. In Schweden ist insofern eine Beson-
derheit zu verzeichnen, als die Zuständigkeit 
zum Rechtsschutz in Umweltangelegenheiten 
abweichend von den sonstigen verwaltungsge-
richtlichen Verfahren geregelt ist und diese Um-
weltgerichte nicht nur aus Juristen, sondern 
auch aus „technischen“ Experten bestehen. 

(11) In einigen Staaten kommen die Funktionen der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ganz der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit zu, wobei aber in der Re-
gel (mittlerweile) teilweise spezielle Kammern 
innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein-
gerichtet wurden und teilweise auch sonst spe-
zifische Verfahrensvorschriften zur Anwendung 
kommen. Prototyp ist hier Großbritannien; aber 
auch in Dänemark fällt der Rechtsschutz gegen-
über Maßnahmen der Verwaltung in die Zustän-
digkeit der ordentlichen Gerichte. In beiden 
Staaten kommt jedoch neben den Gerichten 
verwaltungsinternen unabhängigen Beschwer-
deorganen (Tribunale in Großbritannien und 
Beschwerdeausschüsse in Dänemark) eine be-
deutende Rolle beim Rechtsschutz in Umwelt-
angelegenheiten zu, wobei bemerkenswert ist, 
dass für (bestimmte) Umweltangelegenheiten 
besondere solche Organe existieren, die teilwei-
se (in Großbritannien) nicht nur aus Juristen, 
sondern auf aus „technischen“ Experten zusam-
mengesetzt sind und sich jedenfalls durch eine 
gewisse Spezialisierung und Fachkenntnis aus-
zeichnen. 

(12) Sodann werden in einer ganzen Reihe von Staa-
ten beide Systeme miteinander kombiniert, wo-
bei die Schwerpunkte bzw. das Regel-Ausnahme-
Verhältnis variieren.

 Einerseits wird eine grundsätzliche Zuständig-
keit der Verwaltungsgerichtsbarkeit für verwal-
tungsrechtliche Streitigkeiten angenommen; 
es sind allerdings punktuelle Ausnahmen fest-
zustellen, so insbesondere in Bezug auf vermö-
gensrechtliche Ansprüche (etwa aufgrund der 
Staatshaftung). Zu nennen sind hier die Nieder-
lande und Österreich, wobei auf eine Besonder-
heit des niederländischen Rechts hinzuweisen 
ist, nämlich die Administrative Courts Advisor 
Foundation, eine unabhängige wissenschaftli-
che Agentur, die (wissenschaftliche) Aufträge 
von Gerichten in Gutachten auf Anfrage klärt.

 Andererseits kann dieser Akzent auch verscho-
ben sein, so wenn die Aufteilung der Zuständig-
keiten zwischen ordentlichen Gerichten und 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit keinem Regel-
Ausnahme-Verhältnis gehorcht, wie in Italien 
(wo es auf die Unterscheidung zwischen dirit-
ti soggettivi und interessi legittimi ankommt), 
wenn hier auch eine Entwicklung hin zu einer 

zieht sich vor diesem Hintergrund jeweils auf 
umweltrechtliche bzw. den Umweltschutz be-
treffende Vorschriften der EU sowie (im An-
schluss daran) an die zu ihrer Umsetzung oder 
Durchführung erlassenen nationalen Vorschrif-
ten. Dies ändert aber nichts daran, dass sich 
aufgrund der „Übernahme“ der Formulierun-
gen der Aarhus-Konvention in das EU-Sekundär-
recht aus der Rechtsprechung des EuGH auch 
Aussagen für die Tragweite der Aarhus-Konven-
tion ableiten lassen. 

(8) Bislang noch nicht abschließend geklärt ist 
die Frage, ob der gerichtliche Zugang und/oder 
der Kontrollumfang aus gewissen Gründen be-
schränkt werden darf, etwa weil die die Kläger 
bestimmte Einwendungen im Verfahren nicht 
rechtzeitig geltend gemacht haben bzw. sich an-
derweitig nicht am Verfahren beteiligt haben 
oder es sich um Verfahrensfehler handelt, die 
sich nicht auf das Ergebnis ausgewirkt haben. 
Aus unionsrechtlicher Sicht ist jedenfalls das Ef-
fektivitätsprinzip zu beachten, und im Übrigen 
dürfte aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zu schließen sein, dass es sich bei der Beteili-
gung am Verfahren einerseits und dem gericht-
lichen Zugang andererseits um Verfahren unter-
schiedlicher Zielsetzung handelt, so dass die 
(Nicht-) Beteiligung am Verwaltungsverfahren 
grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Vo-
raussetzungen für die Wahrnehmung des ge-
richtlichen Zugangs entfalten kann.

III. Zum Rechtsschutz in  
Umweltangelegenheiten in  
ausgewählten EU-Mitgliedstaaten 
und in der Schweiz

1. Ausgewählte Grundfragen der Ausgestal-
tung des verwaltungsgerichtlichen Rechts- 
schutzes in Umweltangelegen heiten

a) Gerichtsorganisation

(9) Grundsätzlich können zwei Grundmodelle der 
Ausgestaltung des gerichtlichen Verwaltungs-
rechtsschutzes unterschieden werden, deren 
Elemente aber auch „vermischt“ bzw. kombi-
niert werden: Einerseits können alle Streitig-
keiten einer einheitlichen „ordentlichen“ Ge-
richtsbarkeit unterworfen, andererseits können 
für verwaltungsrechtliche Streitigkeiten eigene 
Gerichte eingerichtet werden. Sodann – und da-
mit in engem Zusammenhang stehend – spielen 
bzw. spielten in einigen Staaten quasi-gericht-
liche unabhängige Beschwerdeinstanzen eine 
wichtige Rolle.

(10) Eine eigene, von der ordentlichen Gerichtsbar-
keit klar getrennte Verwaltungsgerichtsbarkeit 
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aa) Insbesondere: die Rechtslage in Österreich

(16) Der Zugang von Einzelpersonen zu gerichtli-
chem Rechtsschutz ist in Österreich von der Be-
hauptung einer Rechtsverletzung abhängig, 
mit deren Bejahung die Parteistellung und da-
mit die Klagebefugnis einhergeht. Die behaupte-
te Rechtsverletzung muss sich dabei auf die Ver-
letzung eines subjektiven Rechts beziehen. Die 
Frage, ob einer bestimmten Vorschrift ein sub-
jektives Recht zu entnehmen ist, ist durch Aus-
legung zu ermitteln, wobei die Abgrenzung hier 
nach ähnlichen Kriterien erfolgt wie gemäß § 42 
Abs. 2 VwGO. 

(17) Die Vorgabe, Umweltverbänden in Umweltange-
legenheiten den Zugang zu Gericht zu ermög-
lichen (soweit Entscheidungen über bestimm-
te Projekte betroffen sind), erfüllt die Republik 
Österreich in erster Linie im Rahmen des Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G): 
Durch Gewährung des Status‘ der Verfahrens-
partei sind anerkannte Umweltorganisationen 
Legalpartei und können die Einhaltung von 
Umweltschutzvorschriften im Genehmigungs-
verfahren geltend machen und gegebenenfalls 
Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof 
erheben. Daneben kommt Umweltorganisatio-
nen auch im gewerberechtlichen und im ab-
fallrechtlichen Genehmigungsverfahren Partei-
stellung zu, wobei sie lediglich die Einhaltung 
von Umweltschutzvorschriften geltend machen 
können. Eine bundesrechtlich geregelte Ver-
bandsklage im Naturschutzrecht gibt es hin-
gegen nicht (ist der Naturschutz doch Ländersa-
che). 

(18) Eine Einschränkung des Zugangs zu Gericht fin-
det sich jedoch im Bereich der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, wenn die zuständige Behör-
de keine Notwendigkeit für die Eröffnung eines 
Prüfungsverfahrens sieht. Gegen die Nichteröff-
nung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
steht Individuen und Verbänden gleichermaßen 
die Beschreitung des Rechtsweges nicht zu. Zur 
Begründung führte der Verwaltungsgerichts-
hof aus, dass den Bürgern gegenüber keine Ver-
pflichtung zur Durchführung eines Verfahrens 
zur Umweltverträglichkeitsüberprüfung beste-
he. Die Vereinbarkeit dieser Regelung mit den 
Vorgaben des Unionsrechts ist zweifelhaft, dürf-
te dieses doch grundsätzlich davon ausgehen, 
dass betroffenen Einzelnen ein Recht auf Durch-
führung einer UVP zustehen kann.

bb) Zur Rechtslage in Italien und der Schweiz

e Italien

(19) Auch das italienische System des Verwaltungs-
rechtsschutzes kann grundsätzlich den Syste-

erweiterten Zuständigkeit der Verwaltungsge-
richte geht.

b) Die verschiedenen Verfahren

aa) „Anfechtungsklagen“

(13) Im Zentrum verwaltungsgerichtlichen Rechts-
schutzes steht die Gestaltungsklage: In allen 
untersuchten Staaten ist der Antrag auf Aufhe-
bung eines individuell-konkreten Aktes der Ver-
waltung („Verwaltungsakt“) möglich. Allerdings 
gibt es teilweise verschiedene Klagearten, die 
sich z. B. in Bezug auf die Legitimation oder die 
gerichtliche Kontrolle unterscheiden.

 In einer ersten Gruppe von Staaten wird dieses 
Klagebegehren einheitlich geregelt, so in Öster-
reich, Spanien, Dänemark, den Niederlanden 
(wobei hier aber bestimmte Verwaltungshand-
lungen von der gerichtlichen Überprüfung aus-
genommen werden können, so insbesondere ge-
wisse Pläne) und der Schweiz.

 In einer zweiten Gruppe von Staaten sind für das 
Begehren der Aufhebung einer individuell-kon-
kreten Maßnahme der Verwaltung unterschied-
liche Klagearten einschlägig, je nachdem, wel-
che (Sach-) Materie betroffen ist. Von Bedeutung 
ist diese Differenzierung insbesondere dann, 
wenn der gerichtliche Zugang, das Verfahren 
oder die Prüfungskompetenzen der Gerichte va-
riieren. Zu dieser Gruppe gehören Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Schweden.

bb) Leistungsklagen

(14) Die Möglichkeiten, Behörden auf gerichtlichem 
Weg zu einem bestimmten Verhalten anzuhal-
ten, sind – im Vergleich zu Anfechtungsmöglich-
keiten – insgesamt weniger ausgebaut bzw. zu-
mindest weniger klar geregelt, und einige der 
untersuchten Rechtsordnungen verwehren so-
gar ein solches Anliegen weitgehend, zumindest, 
was die selbständige Geltendmachung von Unter-
lassungen der Verwaltung betrifft. Gleichwohl 
besteht mittlerweile in allen untersuchten Staa-
ten im Ergebnis die Möglichkeit gerichtlichen 
Rechtsschutzes auch gegen Unterlassungen der 
Verwaltung, wobei die verfahrensrechtliche Aus-
gestaltung aber stark variiert. 

2. Gerichtlicher Zugang 
a) Systeme subjektiven Rechtsschutzes

(15) Bei Systemen subjektiven Rechtsschutzes geht 
die Zielrichtung des verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes ausschließlich oder in erster 
Linie dahin, bestimmte, ggf. gesetzlich definier-
te Rechte oder Interessen der Bürger effektiv zu 
schützen.
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gen mit umweltrechtlichem Charakter gehen  
muss.

e Schweiz

(23) Auch der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz 
in der Schweiz ist primär individualschützend 
ausgerichtet. Gerichtlichen Zugang haben nur 
Personen, die ein schutzwürdiges Interesse ha-
ben sowie selbst betroffen sind. Die Betroffen-
heit des Klägers bzw. der Klägerin muss sich in 
einem sog. Sondernachteil, der einen „objekti-
ven“ Charakter aufweist, äußern, so dass der Be-
schwerdeführer stärker als jedermann betroffen 
ein muss. Schutzwürdige Interessen sind nicht 
nur solche rechtlicher Art, sondern erfasst sind 
auch faktische Interessen wirtschaftlicher oder 
ideeller Natur, wobei diese nicht mit der Schutz-
richtung der als verletzt gerügten Norm über-
einstimmen müssen. Allerdings muss das Inter-
esse des Beschwerdeführers jedenfalls praktisch 
und aktuell sein.

(24) Darüber hinaus kennt das schweizerische Recht 
eine Vielzahl von (ideellen) Verbandsbeschwer-
demöglichkeiten. Von besonderem Interesse in 
unserem Zusammenhang ist das in Art. 55 USG 
vorgesehene Verbandsbeschwerderecht gesamt-
schweizerisch tätiger Umweltschutzorganisa-
tionen, die seit mindestens 10 Jahren im Inter-
esse des Umweltschutzes tätig sind und in der 
einschlägigen Verordnung aufgezählt sind, 
gegen Verfügungen über die Planung, Errich-
tung oder Änderung UVP-pflichtiger Anlagen 
gerichtlich vorzugehen. Daneben kennt auch 
das Natur- und Heimatschutzgesetz eine Ver-
bandsbeschwerde, die gegen Verfügungen in 
Anwendung des NHG oder seiner Ausführungs-
verordnung sowie in Erfüllung einer Bundesauf-
gabe – wozu insbesondere der Biotopschutz ge-
hört – ergangen sind, statthaft ist.

b) Systeme objektiven Rechtsschutzes: Frankreich 

(25) Zweck von Systemen objektiven Rechtsschutzes 
ist in erster Linie die Kontrolle der (objektiven) 
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; der 
Klage Einzelner kommt damit im Ergebnis die 
Funktion der Auslösung einer solchen Überprü-
fung zu, während der Schutz von Rechten Ein-
zelner in den Hintergrund tritt. Daraus ergibt 
sich, dass für den Zugang zu Gericht kein Be-
dürfnis an der Geltendmachung einer Rechts-
verletzung besteht, da es auf diese nicht an-
kommt. Die dennoch bestehenden – wenn auch 
niedrigen – Zugangsschranken sind mit der 
Wahrung der Funktions- und Leistungsfähigkeit 
der Gerichte und der Bedeutung der Entschei-
dungsfreiheit der Verwaltung zu erklären.

men subjektiven Rechtsschutzes zugeordnet 
werden; allerdings ist insgesamt das „subjek-
tive Element“ wesentlich weniger stark ausge-
prägt, und es sind – gerade auch im Vergleich 
zu Deutschland und Österreich – einige Elemen-
te zu verzeichnen, die an Systeme des objekti-
ven Rechtsschutzes erinnern; im Übrigen ist 
eine Tendenz hin zu einer Ausweitung des ge-
richtlichen Zugang festzustellen.

(20) Grundsätzlich ist im Rahmen des verwaltungs-
gerichtlichen Rechtsschutzes in Italien bei 
Klagen Einzelner das Vorliegen eines interes-
se legittimo ausschlaggebend: Ein solches ist 
jedenfalls dann gegeben, wenn der Kläger einen 
Anspruch auf die Rechtmäßigkeit der betref-
fenden Verwaltungsmaßnahme hat. Ein sol-
cher (durchsetzbarer) Anspruch auf Rechtmä-
ßigkeit besteht dann, wenn sich der potentielle 
Kläger in einer qualifizierten, individualisier-
ten und differenzierten Rechtssituation – eben 
in einer die Klage legitimierenden Position – be-
findet. Danach ist nur diejenige Person klagebe-
fugt, die aufgrund der einschlägigen Norm ein 
spezifisches individuelles Interesse (das sich ge-
rade nicht mit Allgemeininteressen deckt und 
sich im Vergleich zu den Interessen anderer Per-
sonen hervorhebt) gelten machen kann, das tat-
sächlich beeinträchtigt wird. Im Ergebnis wird 
dabei die Abgrenzung zwischen rechtlich ge-
schützten interessi legittimi und interessi sem-
plici nach ähnlichen Kriterien vorgenommen 
wie die Bestimmung des individualschützenden 
Charakters einer Regelung im Rahmen des § 42 
II VwGO.

(21) In den letzten Jahren wurde auf dieser Grund-
lage der gerichtliche Zugang in Konstellatio-
nen mit Umweltbezug in Italien jedoch erheb-
lich ausgeweitet: So reicht es aus, dass jemand 
Eigentümer eines Grundstücks ist, damit er 
gegen Verwaltungsentscheidungen, die (poten-
tiell) umweltschädigende Aktivitäten genehmi-
gen, gerichtlich vorgehen kann; auch kann eine 
Person, die in Strandnähe (2 km) wohnt, gegen 
die Errichtung von Sanitäreinrichtungen am 
Strand (die aber seinen Zugang zu diesem in 
keiner Weise beeinträchtigen) vorgehen. Damit 
nähert sich die italienische Konzeption – zu-
mindest soweit der Rechtsschutz in Umweltan-
gelegenheiten betroffen ist – mittlerweile eher 
dem französischen System an.

(22) Die vom Umweltministerium anerkannten as-
sociazioni di protezione ambientale a carattere 
nazionale verfügen ex lege über ein Klagerecht 
vor den Organen der Verwaltungsgerichtsbar-
keit, um unrechtmäßiges Handeln der Behör-
den anzufechten, wobei es um Entscheidun-
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troffenheit kann schon ausreichen. Indizien 
hierfür stellen auch die Bedeutung und Schwe-
re des Eingriffs und die Tragweite des Begehrens 
hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Ver-
waltung und Dritte dar. Insgesamt dürfte damit 
eine eher „liberale“ Tendenz bei der Zulassung 
von Klagen bestehen.

(29) Auch Verbände können einen solchen sufficient 
interest haben, was nach der Rechtsprechung 
immer dann der Fall ist, wenn nach den Um-
ständen des jeweiligen Falles ein überwiegen-
des öffentliches Interesse für die Zulassung der 
Klage spricht, so dass es für eine Verbandskla-
ge ausreichend ist, wenn ein ernstzunehmender 
Verband nicht belanglose Angelegenheiten mit 
begründetem Interesse am Ausgang des Verfah-
rens dem Gericht zur Entscheidung vorlegt.

bb) Weitere Rechtsordnungen

30. Ebenfalls tendenziell einem „Mischsystem“ zu-
zuordnen sind weiter folgende Rechtsordnun-
gen: 

e Dänemark: In Bezug auf Individualkla-
gen dürfte das dänische System der Klage- 
und Beschwerdebefugnis damit von einer 
Art Interessentenklage ausgehen: Maßgeb-
lich ist nicht die rechtliche Zuerkennung 
eines irgendwie gearteten Rechts oder An-
spruchs, sondern die tatsächliche Betrof-
fenheit der klagenden Person in ihren Inte-
ressen, die allerdings ein gewisses Gewicht 
(„wesentlich“) aufweisen und individuali-
sierbar sein müssen. In den Verfahren vor 
den Beschwerdeausschüssen kennt das dä-
nische Recht in den umweltrelevanten Ge-
setzgebungsakten einen eher weit ausge-
stalteten Zugang von Verbänden. Für die 
gerichtlichen Verfahren sind auch in Be-
zug auf Verbände grundsätzlich die allge-
meinen Zulässigkeitsvoraussetzungen ein-
schlägig, so dass die Klagebefugnis eines 
Verbandes in Anknüpfung an das Krite-
rium des wesentlichen individuellen Inte-
resses gleichwohl gegeben sein kann. Die 
Rechtsprechung dürfte hier (inzwischen) 
davon ausgehen, dass ein solches wesentli-
ches individuelles Interesse auch dann vor-
liegen kann, wenn ein Umweltverband mit 
einer Klage die statutarischen Aufgaben 
der Organisation wahrnimmt. Insofern ist 
es gerade in den letzten Jahren zu einer 
spürbaren Ausweitung der Klagebefugnis 
von Verbänden gekommen. 

e Niederlande: Die Klagebefugnis Einzelner 
ist grundsätzlich daran geknüpft, dass der 
Kläger in einem rechtlich geschützten In-
teresse unmittelbar betroffen ist. Dabei 

(26) Die Klagebefugnis ist beim im Zusammenhang 
mit dem Rechtsschutz in Umweltangelegenhei-
ten zentralen recours pour excès de pouvoir – 
im Anschluss an die Funktion dieser Klageart, 
eine objektive Legalitätskontrolle zu garantie-
ren – recht weit ausgestaltet. Allerdings han-
delt es sich auch hier nicht um eine Popularkla-
ge; vielmehr ist ein intérêt pour agir notwendig. 
Dieses muss – abgesehen davon, dass eine ir-
gendwie geartete Beeinträchtigung notwendig 
ist – nach ständiger Rechtsprechung direct, cer-
tain und personnel sein. In der Rechtsprechung 
werden diese Voraussetzungen sehr großzügig 
gehandhabt.

(27) Für Verbandsklagen bestehen ebenfalls nur ge-
ringe – wenn nicht gar geringere – Hürden. Die 
Klagebefugnis für Verbände folgt im Grunde den 
gleichen Voraussetzungen wie für Individuen. 
Ein als Verein organisierter Verband muss nicht 
einmal zwingend rechtsfähig sein; ebensowenig 
muss eine gewisse Repräsentativität nachgewie-
sen werden. Insgesamt ist es sogar ausreichend, 
dass Vereine mit dem ausschließlichen Zweck, 
gegen eine Umweltmaßnahme einer Behör-
de Klage zu erheben, gegründet wurden. Denn 
der Zweck des Verbandes muss lediglich in ir-
gendeiner Art und Weise mit der angegriffenen 
Maßnahme in Verbindung stehen. Somit könn-
ten nicht klagebefugte Einzelpersonen über die 
Gründung eines nichteingetragenen Vereins 
zu einer Überprüfung der objektiven Legalität 
einer Verwaltungsmaßnahme gelangen, wenn 
gerade diese Überprüfung als Vereinszweck nie-
dergelegt ist. Hinzukommend regelt Art. L. 142-1 
CDE, dass anerkannte Verbände gegen jede Maß-
nahme mit Auswirkungen auf die Umwelt ge-
richtlich vorgehen können und damit Klagebe-
fugnis besitzen.  

c) „Mischsysteme“ 

aa) Großbritannien (England und Wales)

(28) Voraussetzung für den Zugang zur judicial re-
view ist die permission, die durch den High 
Court bzw. das Upper Tribunal erteilt wird. Die 
permission ist ein gesondertes, vorgeschaltetes 
Verfahren, in dem der Antragsteller sein stan-
ding für eine Überprüfung im Rahmen einer ju-
dicial review nachzuweisen hat. Das standing 
erfordert einen sufficient interest des Antrag-
stellers. In Bezug auf die Anforderungen an ein 
ausreichendes Interesse dürfte die Gerichtspra-
xis im Ergebnis dahin gehen, ein solches jeden-
falls dann anzunehmen, wenn der Kläger ein 
gewisses Interesse am Ausgang der Streitigkeit 
darlegen kann. Verlangt wird also nicht die Dar-
legung der Verletzung eigener, gesetzlich ge-
währter Rechte, sondern eine qualifizierte Be-
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des Umweltgesetzes von 1999 ist „any per-
son who is the subject of a judgment or de-
cision against him“ klageberechtigt. Diese 
Umschreibung umfasst neben dem Adres-
saten einer Entscheidung auch all jene 
Personen, die durch die umweltbelasten-
de Tätigkeit geschädigt werden könnten, 
solange diese Möglichkeit nicht nur rein 
hypothetisch erscheint, oder die dadurch 
eine anderweitige, nicht ganz unerhebli-
che Beeinträchtigung erleiden könnten. 
Insgesamt ist das schwedische System des 
gerichtlichen Zugangs aber stark interes-
senbasiert und es ist eine Tendenz zu einer 
eher weiten Auslegung des zu einer Kla-
ge berechtigenden Interesses auszuma-
chen. Verbände können im Anwendungs-
bereich des Umweltschutzgesetzes gegen 
beschwerdefähige Entscheide betreffend 
Bewilligungserteilung, Genehmigungen 
und Ausnahmeregelungen (concerning 
permits, approvals and exemptions) vorge-
hen; außerhalb des Anwendungsbereich 
des Umweltschutzgesetzes (etwa im Na-
turschutz- oder Jagdrecht) werden sie in 
Anwendung der allgemeinen Regelungen 
zum gerichtlichen Zugang als „concerned“ 
sowie von einer Entscheidung betroffen 
angesehen, dies in abkommenskonformer 
Auslegung (vgl. Art. 9 Abs. 3 AK) dieser Be-
stimmungen des schwedischen Rechts. 

3. Gerichtliche Kontrolle
a) Prüfungsumfang 

(31) Im Hinblick auf den Prüfungsumfang kennt die 
erste (größere) Gruppe der untersuchten Rechts-
ordnungen keine Einschränkung derjenigen 
Rechtsnormen, deren Verletzung geltend ge-
macht werden kann. M. a. W.: Ist die Klage ein-
mal zulässig, kann jedwede Rechtswidrigkeit 
gerügt werden, unabhängig davon, ob die gel-
tend gemachte Vorschrift auch die Interessen 
des Einzelnen schützen soll oder nicht. Zu nen-
nen sind hier zunächst Frankreich, Großbritan-
nien, Dänemark und Italien, deren Rechtsord-
nungen zwar Klagegründe kennen, die jedoch 
im Ergebnis gleichwohl eine umfassende Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit der behördlichen 
Entscheidung ermöglichen. In Schweden, den 
Niederlanden und der Schweiz muss sich der Be-
schwerdeführer nicht auf die Geltendmachung 
bestimmter Gründe beschränken, sondern es 
kann grundsätzlich allgemein die Rechtswidrig-
keit gerügt und geprüft werden. 

(32) Die Notwendigkeit eines eigentlichen Rechts-
widrigkeitszusammenhangs konnte nur in  
Österreich festgestellt werden. 

reicht eine hinreichend qualifizierte fak-
tische Betroffenheit aus, während es nicht 
erforderlich ist, dass die zugrundeliegende 
Vorschrift Schutznormcharakter aufweist, 
wobei es sich um ein eigenes, individuel-
les, unmittelbares, aktuelles und objekti-
ves Interesse handeln muss. In Bezug auf 
Verbände kommt ebenfalls ein interessen-
bezogener Ansatz zum Zuge, da nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
in Bezug auf Verbände ein Interesse dann 
zu bejahen ist, wenn ihre Verbandszwecke 
(die spezifisch sein müssen) betroffen sind, 
so dass eine (altruistische) Verbandsklage 
zulässig ist, wenn die satzungsmäßige Ziel-
setzung der Vereinigung – wobei die Vor-
aussetzungen für deren Existenz sehr nied-
rig sind – spezifisch in der Förderung des 
Umweltschutzes besteht und die Vereini-
gung auch tatsächlich für diese Ziele ein-
tritt. Auf dieser Grundlage besteht insge-
samt ein eher „großzügiger“ gerichtlicher 
Zugang von Verbänden, der auch nicht auf 
die Anfechtung von Genehmigung von 
UVP- oder IVU-Anlagen beschränkt ist.

e Spanien: Für die Klagebefugnis Einzelner 
ist ein derecho o interés legítimo notwen-
dig, so dass der Betroffene die Umstände 
darlegen und aufzeigen muss, in welcher 
Weise er direkt oder indirekt durch den 
angefochtenen Akt in seiner Rechtsposi-
tion betroffen ist. Bei dem Begriff des in-
téres legitimo handelt es sich – gemäß der 
Rechtsprechung – um ein Konzept, das wei-
ter ist als dasjenige des persönlichen und 
direkten Interesses, welches Situationen 
bezeichnet, indem jemand z. B. Adressat 
einer Entscheidung ist oder Träger eines 
persönlichen Interesses, das ihn von allen 
anderen Personen unterscheidet. Damit 
liegt ein solches legitimes Interesse im-
mer schon dann vor, wenn der Kläger sich 
in einer Position potenziellen Vorteils oder 
Rechtsnutzens befindet, welche durch 
die Gutheissung der Klage eine „Bereiche-
rung“ erfahren würden. Verbänden steht 
insofern eine (altruistische) Klagemöglich-
keit zu, als die Rechtsprechung die inter-
eses legítimos großzügig auslegt; zudem 
wurde im Zuge der Umsetzung der Aarhus-
Konvention die Verbandsklage auch gesetz-
lich verankert. Voraussetzung ist jeweils, 
dass der Streitgegenstand in den Bereich 
der satzungsmäßigen Aufgabenstellung 
der Vereinigung fällt.

e Schweden: Gemäß dem für Klagen Einzel-
ner maßgeblichen Kapitel 16 Sektion 12 
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satz zu derjenigen vor den Beschwerdeaus-
schüssen) eine eher geringe Kontrolldichte fest-
zustellen. Allgemein ist festzuhalten, dass die 
Kontrolldichte bei verfahrensrechtlichen Vor-
gaben auch in diesen Rechtsordnungen relativ 
hoch ist.

(36) Schließlich ist eine ganze Reihe von Rechtsord-
nungen zwischen diesen beiden „Grundten-
denzen“ anzusiedeln, so diejenigen der Nie-
derlande und Italiens, die insbesondere bei 
Beurteilungsspielräumen eine eher zurückhal-
tende Kontrolldichte anlegen. Eine Sonderstel-
lung nimmt das schwedische System insofern 
ein, als im Gerichtsverfahren vor den Umwelt-
gerichten grundsätzlich sowohl die Rechtmä-
ßigkeit als auch die Zweckmäßigkeit der ange-
fochtenen Maßnahme geltend gemacht werden 
kann, was natürlich eine entsprechend weitge-
hendere gerichtliche Kontrolle nach sich zieht.

4. Fazit
(37) Der zusammenfassende Vergleich der in den 

verschiedenen Rechtsordnungen zu zentralen 
Aspekten der verwaltungsgerichtlichen Kontrol-
le gefundenen Lösungen lässt zunächst eine be-
achtliche Bandbreite unterschiedlicher grund-
sätzlicher Konzeptionen der Gewährung des 
Rechtsschutzes in verwaltungsrechtlichen Strei-
tigkeiten im Allgemeinen und in Umweltangele-
genheiten im Besonderen erkennen. Diese Diver-
genzen sind sicherlich auch im Zusammenhang 
mit dem in den jeweiligen Staaten zugrundege-
legten Verständnis der Rolle bzw. Funktion von 
Verwaltung und Gerichten zu sehen.

(38) Trotz dieser konzeptionellen Unterschiede in 
den verschiedenen Systemen des Verwaltungs-
rechtsschutzes ist aber – je länger desto mehr –  
eine gewisse Relativierung der jeweils eigenen 
„absoluten“ Konzeption und damit eine gewis-
se diesbezügliche Konvergenz der Rechtsord-
nungen zu beobachten, dies sicherlich auch 
vor dem Hintergrund der Einflüsse der EMRK 
und des Unionsrechts, aber – gerade im Um-
weltrecht – auch im Zuge der Umsetzung der 
Aarhus-Konvention. So haben sich die einzel-
nen Systeme durchaus (mehr oder weniger) 
weiterentwickelt, so dass insbesondere zu den 
ursprünglichen Funktionen der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit noch weitere hinzugekommen 
sind oder sich deren Rolle verstärkt hat. Vor die-
sem Hintergrund sind die erwähnten Grund-
konzeptionen des „subjektiven“ oder „objekti-
ven“ Rechtsschutzes in ihrer „Reinform“ nicht 
verwirklicht; vielmehr finden sich in den unter-
suchten Rechtsordnungen durchaus jeweils Ele-
mente der einen und anderen Variante, wenn 

b) Kontrolldichte

(33) In Bezug auf die gerichtliche Kontrolldichte ist 
zunächst von Bedeutung, dass alle untersuch-
ten Rechtsordnungen in der einen oder anderen 
Form die Einräumung von Gestaltungsspielräu-
men der Verwaltung kennen. Allerdings gehen 
hier die Grundsätze teilweise auseinander, und 
auch das Ausmaß des eingeräumten Beurtei-
lungsspielraumes variiert. 

(34) Die erste Gruppe von Rechtsordnungen kennt 
den Grundsatz der vollen gerichtlichen Über-
prüfbarkeit der Verwaltungsentscheidungen, 
und Gestaltungsspielräume der Verwaltung 
erscheinen als Ausnahme von dieser Regel. 
Zu nennen ist hier zunächst die Rechtslage 
in Österreich, die in dieser Beziehung ähnli-
che Grundsätze zugrunde legt wie diejenige 
Deutschlands. Auch die Schweiz und Spanien 
können hier erwähnt werden, wobei diese bei-
den Rechtsordnungen zwar auch die Unterschei-
dung zwischen Ermessen und unbestimmten 
Rechtsbegriffen kennen, jedoch die gerichtliche 
Kontrolle insgesamt etwas weniger dicht ausfal-
len dürfte als in Österreich (und Deutschland). 

(35) Eine zweite Gruppe von Staaten kennt eher 
weitgehende Gestaltungsspielräume der Ver-
waltung, und es gilt der Grundsatz, dass sich 
der Richter grundsätzlich nicht an die Stel-
le der Verwaltung setzen solle. Dieses System 
kommt in denjenigen Staaten zur Anwendung, 
in denen Hintergrund der gerichtlichen Kont-
rolle in erster Linie die Sicherstellung der objek-
tiven Rechtskontrolle der Verwaltungsentschei-
dung ist; damit einhergeht – auf der Ebene des 
Prüfungsumfangs – grundsätzlich eine vollum-
fängliche Rechtmäßigkeitsprüfung der ange-
fochtenen Entscheidung. Der Verwaltung steht 
in einem System des objektiven Rechtsschutzes 
allerdings ein großer Entscheidungs- und Ge-
staltungsspielraum zu. Dieser besteht sowohl 
auf Tatbestands- als auch auf Rechtsfolgensei-
te. Die Gerichte überprüfen in der Regel schwer-
punktmäßig die Beachtung formeller Kriterien, 
wobei insbesondere die Einhaltung des gesetz-
lichen Befugnisrahmens überprüft wird, so dass 
die Gerichte bloß die Einhaltung des Rechts 
und des Verfahrens überwachen sollen. Die Prü-
fungsdichte lässt den Inhalt der Maßnahme in 
der Regel unbeachtet. Ausnahmen bestehen le-
diglich bei intensiven Grundrechtsbeeinträchti-
gungen. Dieses System ist insbesondere in Frank-
reich und Großbritannien verwirklicht (wobei 
in beiden Rechtsordnungen aber in den letzten 
Jahren gewisse Relativierungen zu verzeichnen 
sind und im Übrigen eine sehr komplexe Kasuis-
tik festzustellen ist); aber auch in Dänemark ist 
bei der gerichtlichen Überprüfung (im Gegen-
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sonalen Schutzguts“, dem der Rechtsakt bzw. 
die jeweilige Bestimmung zumindest auch die-
nen soll). Zweitens muss die klagende Person in 
dem jeweiligen geschützten Rechtsgut betrof-
fen sein (können), wobei es irrelevant ist, wie 
viele andere Personen auch noch betroffen sein 
könnten. Insofern kann in Bezug auf die Vor-
gaben des Unionsrechts für den gerichtlichen 
Zugang von einer Verschmelzung verschiede-
ner nationaler Verwaltungsrechtsschutztradi-
tionen gesprochen werden, wobei insbesondere 
die Anknüpfung an den dogmatischen Ansatz 
der Schutznormtheorie, die aber mit Elemen-
ten der „Interessentenklage“ materiell gefüllt 
wird („normative Interessentenklage“), bemer-
kenswert ist.

V. Schluss: zu den Herausforderungen 
im nationalen Recht

(41) Soweit der gerichtliche Zugang Einzelner be-
troffen ist, dürften insbesondere die Vorgaben 
des Unionsrechts im deutschen System des Ver-
waltungsrechtsschutzes Fragen aufwerfen, da 
die Konzeption der „normativen Interessenten-
klage“ – wie auch immer man ihre genauen 
Konturen nun fasst – impliziert, dass über § 42 
Abs. 2 VwGO hinausgehend in zahlreichen Kon-
stellationen (soweit unionsrechtliche Vorgaben 
betroffen sind) gerichtlicher Zugang zu gewäh-
ren ist. Zwar dürfte die Beschränkung des ge-
richtlichen Zugangs auf die Geltendmachung 
subjektiver Rechte grundsätzlich in Einklang 
mit Art. 9 Abs. 2 AK (und damit wohl auch Art. 9 
Abs. 3 AK, dem wohl keine über Art. 9 Abs. 2 AK 
hinausgehenden Anforderungen entnommen 
werden können) sowie mit den entsprechen-
den unionsrechtlichen Umsetzungsbestimmun-
gen stehen; das Konzept der normativen Inter-
essentenklage führt aber zu einer Überlagerung 
dieser Anforderungen, so dass im Ergebnis auf-
grund der genuin unionsrechtlichen Vorgaben 
ein über die Aarhus-Konvention hinausgehen-
der gerichtlicher Zugang zu gewähren ist.

(42) In Bezug auf den Zugang von Umweltverbän-
den ist die Situation spätestens seit dem Tria-
nel-Urteil des Gerichtshofs soweit geklärt, wie 
Genehmigungsentscheidungen über die von 
der UVP- bzw. IE-Richtlinie erfassten Anlagen be-
troffen sind. Offen ist jedoch nach wie vor, wie 
weit vor dem Hintergrund der Aarhus-Konven-
tion der gerichtliche Zugang von Verbänden in 
Bezug auf die Geltendmachung von Verletzun-
gen umweltrechtlicher Vorgaben gehen muss. 
Die Rechtsprechung des EuGH scheint hier sehr 
weit zu gehen und im Ergebnis anzunehmen, 
dass jedenfalls die Verletzung des EU-Umwelt-
rechts bzw. des auf diesem beruhenden natio-

auch die Akzentsetzung teilweise beträchtlich 
variiert.

(39) Insgesamt dürfte in den untersuchten Staaten 
eine Tendenz hin zur Etablierung von „Misch-
systemen“ mit entweder objektiv- oder subjek-
tivrechtlichem Akzent bestehen, wobei in der 
Regel folgende Charakteristika vorzufinden 
sind:

e Die Klagelegitimation Einzelner hängt we-
sentlich von dem Vorliegen eines (qualifi-
zierten) Interesses ab; bei den meisten der 
untersuchten Rechtsordnungen geht es – 
zugegebenermaßen etwas zugespitzt for-
muliert – um (allerdings unterschiedlich 
weitgehende) „Interessentenklagen“. 

e Jedenfalls im Bereich des Umweltrechts 
sind (mehr oder weniger weitgehende) Ver-
bandsklagemöglichkeiten – jedenfalls im 
Hinblick auf die Geltendmachung der Ver-
letzung umweltrechtlicher Vorschriften 
– eröffnet, was auch und gerade auf die 
Umsetzung der Vorgaben der Aarhus-Kon-
vention sowie des Unionsrechts zurückzu-
führen ist. 

e Der Prüfungsumfang der Gerichte (jeden-
falls bei Individualklagen) erstreckt sich 
auf alle Aspekte der Rechtmäßigkeit einer 
Verwaltungshandlung; im Rahmen der in 
den meisten Staaten vorzufindenden „Inte-
ressentenklagen“ erfolgt also letztlich eine 
objektive Rechtmäßigkeitsprüfung. 

e In Bezug auf „technische“ Aspekte kennen 
alle untersuchten Rechtsordnungen mehr 
oder weniger weitgehende Gestaltungs-
spielräume der Verwaltung, die allerdings 
dogmatisch unterschiedlich begründet 
werden. 

e Der Kontrolle der Einhaltung verfahrens-
rechtlicher Vorgaben dürfte eine besonde-
re Bedeutung zukommen. 

IV. Zur Konzeption des EU-Rechts

(40) Auf der Grundlage der diesbezüglichen Aussa-
gen bzw. Anhaltspunkte in der Rechtsprechung 
des EuGH sowie unter Berücksichtigung der 
Charakteristika des Unionsrechts spricht Vieles 
dafür, dass das Unionsrecht vom Konzept einer 
„normativen Interessentenklage“ ausgeht, so 
dass gerichtlicher Zugang Einzelner unter zwei 
Voraussetzungen zu gewähren ist: Die zur De-
batte stehende unionsrechtliche Bestimmung 
muss (auch) den Schutz personenbezogener 
Rechtsgüter zum Ziel und Gegenstand haben, so 
dass die verfolgten (Schutz-) Ziele auch dem In-
teresse von natürlichen (oder juristischen) Per-
sonen dienen sollen (Notwendigkeit eines „per-
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de Herausforderungen aufwerfen. Diesen muss 
aber nicht dadurch entsprochen werden, dass 
man das „System“ als solches insgesamt grund-
legend revidiert (wogegen im Übrigen auch ge-
wichtige Gründe sprechen könnten); vielmehr 
hat der Rechtsvergleich auch gezeigt, dass so-
wohl ein subjektiv-rechtliches als auch ein ob-
jektiv-rechtliches System durchaus für gewisse 
„Relativierungen“ offen sind, so dass die Frage 
letztlich darin besteht, auf welche Weise man 
das System „sanft“ weiterentwickeln kann, um 
den völker- und unionsrechtlichen Anforderun-
gen sinnvoll – was nicht mit einer „Minimal-
lösung“ gleichbedeutend ist – zu entsprechen, 
dies im Hinblick auf eine Art „Mischsystem“ mit 
subjektiv-rechtlichem Einschlag.  

nalen Rechts über eine Verbandsklage gerügt 
werden können muss. Alle Fragen dürften hier 
jedoch noch nicht abschließend geklärt sein. 
Wie auch immer man sie beantwortet, dürfte 
aber wohl kein Weg an einer substantiellen Aus-
weitung der umweltrechtlichen Verbandsklage 
auch in anderen Konstellationen als in denjeni-
gen des Art. 9 Abs. 2 AK bzw. der entsprechen-
den unionsrechtlichen Umsetzungsvorschriften 
vorbei gehen.

(43) Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass die 
völker- und unionsrechtlichen Anforderun-
gen im Bereich des verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes in Umweltangelegenheiten ge-
rade für Rechtssysteme mit einer Tradition des 
subjektiven Rechtsschutzes ins Gewicht fallen-
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Daneben haben sie nach der Konzeption der 
Richtlinie aber auch eine Erprobungs-, Koordi-
nierungs- und Kontrollfunktion, die bei der Be-
urteilung und Ausgestaltung des weiteren Um-
setzungsprozesses beachtet werden sollten.

II. Ergebnisse der jüngsten  
Umsetzungskontrolle durch die 
Kommission

(5) Nachdem die meisten Mitgliedstaaten ihre Be-
wirtschaftungspläne Anfang 2010 der EU-Kom-
mission übermittelt haben, steht derzeit die 
Kontrollfunktion der Pläne im Vordergrund. Zu 
den Ergebnissen dieser Kontrolle hat die Kom-
mission Ende 2012 einen Bericht vorgelegt, der 
eine Reihe von Defiziten identifiziert, die vor al-
lem die praktische Handhabung der Ausnahme-
regelungen, die Überwachung und Beurteilung 
der Gewässerqualität, die Verwaltungsstruk-
turen, die unzureichende Umsetzung anderer 
Umweltrichtlinien, die Deckung der Umwelt- 
und Ressourcenkosten sowie die Integration des 
Gewässerschutzes in andere Politiken betreffen.

(6) Die festgestellten Defizite bei der Beurteilung 
der Gewässerqualität zeigen, dass die Verwal-
tungen in den Mitgliedstaaten teilweise durch 
die komplexen Anforderungen an die Ermitt-
lung des ökologischen Zustands überfordert 
wurden. Sie werfen überdies die Frage auf, ob 
die Prioritäten in den betreffenden Mitglied-
staaten in Zukunft nicht anders gesetzt werden 
sollten. Denn die Kommission stellt in ihrem Be-
richt ebenfalls fest, dass in einigen Mitgliedstaa-
ten bereits die Überwachung der Gewässerqua-
lität „deutliche Defizite“ erkennen lasse und 
dass die Umsetzung einiger anderer Umwelt-
richtlinien sehr zu wünschen übrig lasse, ob-
wohl der flächendeckenden Implementation 
dieser Richtlinien, wie die Kommission treffend 
bemerkt, eine „Schlüsselrolle“ für das Erreichen 
der Umweltziele der WRRL zukommt.

(7) Die mit Blick auf die Verwaltungsstrukturen ge-
äußerte Erwartungshaltung, dass die Mitglied-
staaten für die notwendige Kohärenz zwischen 
den Bewirtschaftungsplänen und „anderen 
Raumordnungsinstrumenten“ sorgen, unter-
streicht die Bedeutung der zuvor angesproche-
nen Koordinierungsfunktion der Bewirtschaf-
tungsplanung. In diesem Punkt besteht – auch 

I. Einführung und Grundlagen

(1) Der Begriff der wasserwirtschaftlichen Fach-
planung umfasst sowohl die „klassische“ was-
serrechtliche Planfeststellung als auch die auf 
eine EU-Richtlinie von 2007 zurückgehende 
Hochwasserrisikomanagementplanung. Die-
se Erscheinungsformen der wasserwirtschaftli-
chen Fachplanung können indessen in diesem 
Beitrag nicht näher behandelt werden, weil die 
durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
vom 23.10.2000 vorgeschriebene Bewirtschaf-
tungsplanung mittlerweile eindeutig das Feld 
beherrscht und daher volle Aufmerksamkeit be-
ansprucht.

(2) Die WRRL zielt gemäß ihrem Art. 4 darauf ab, 
bis Ende 2015 für alle Gewässer einen guten Ge-
wässerzustand bzw. für alle künstlichen oder er-
heblich veränderten Oberflächengewässer ein 
gutes ökologisches Potential und einen guten 
chemischen Zustand zu erreichen sowie eine 
Verschlechterung des Zustands aller Gewässer 
zu verhindern. Von diesen Zielvorgaben dürfen 
die Mitgliedstaaten nur unter den dort geregel-
ten Voraussetzungen abweichen. Um diese Zie-
le zu erreichen, mussten die Mitgliedstaaten bis 
Dezember 2009 für die in ihrem Hoheitsgebiet 
liegenden Flussgebietseinheiten Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme auf-
stellen, die alle sechs Jahre und damit erstmalig 
Ende 2015 überprüft und, soweit erforderlich, 
aktualisiert werden müssen.

(3) Nach den einschlägigen Vorgaben der WRRL 
ist davon auszugehen, dass den Maßnahmen-
programmen die Aufgabe zukommen soll, die 
Instrumente für die wasserwirtschaftliche  
Makrosteuerung bereitzustellen, während die 
Bewirtschaftungspläne als „Transmissionsrie-
men“ zu der Handlungsebene der nachgeord-
neten Behörden, der Wasserwirtschaft und der 
Bürger fungieren sollen (Rüdiger Breuer). Da-
bei sollen die Bewirtschaftungspläne nicht nur 
eine Brücke zwischen den – dort festzulegenden 
– Umweltzielen und den Maßnahmenprogram-
men schlagen, sondern auch zwischen vorange-
gangener Bestandsaufnahme, wirtschaftlicher 
Analyse und laufender Überwachung.

(4) Angesichts dessen kommt den Bewirtschaf-
tungsplänen und Maßnahmenprogrammen bei 
einer funktionalen Betrachtungsweise in ers-
ter Linie eine Zielverwirklichungsfunktion zu. 

Prof. Dr. Kurt Faßbender

Aktuelle Entwicklungen der wasserwirtschaftlichen 
Fachplanung
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sachgerechte Wahrnehmung ihrer Rolle als „Hü-
terin der Verträge“ entscheidend zu einer Ent-
schärfung der Fristenproblematik und zu einer 
sinnvollen Schwerpunktsetzung bei der sachli-
chen Verwirklichung der Umweltziele beitra-
gen. Zum anderen kann die Kommission bei der 
Common Implementation Strategy (CIS) mit zu 
einer Klärung der zuvor genannten Auslegungs-
probleme beitragen. Diese Doppelfunktion der 
Kommission hat jedoch zur Folge, dass der sog. 
CIS-Prozess nicht nur Chancen für die Umset-
zung der WRRL, sondern auch Gefahren für das 
institutionelle Gleichgewicht birgt.

(13) Dessen ungeachtet sollte eine Lösung dieser 
Probleme nicht darin gesucht werden, den ge-
wässerökologischen Ansatz der WRRL, und hier 
insbesondere die Fokussierung auf die Gewäs-
sermorphologie, grundlegend in Frage zu stel-
len. Denn dieser Ansatz bringt für die Umwelt 
als Ganzes einen nicht bestreitbaren Mehrge-
winn gegenüber der in Deutschland jahrzehn-
telang praktizierten Fokussierung der Gewäs-
serbewirtschaftung auf die Erfordernisse der 
Trinkwasserversorgung. Auch an diesem Punkt 
ist daher in erster Linie eine sachgerechte Hand-
habung des Zeitrahmens für die Einhaltung der 
Umweltziele gefordert.

(14) Schließlich erscheint es – trotz der unionsrecht-
lich induzierten Erweiterung der einschlägigen 
Klagebefugnisse – jedenfalls derzeit nur einge-
schränkt möglich, darauf zu bauen, dass betrof-
fene Bürger und Umweltverbände hier auf dem 
Rechtswege für eine richtlinienkonforme Um-
weltplanung sorgen, wie dies gegenwärtig in 
Deutschland im Bereich der Luftreinhaltepla-
nung zu beobachten ist. Dagegen spricht vor al-
lem der Umstand, dass zahlreiche Inhalte der 
Umweltziele der WRRL im Moment noch weit 
davon entfernt sind, den insoweit zu beachten-
den Erfordernissen hinreichender Unbedingt-
heit und Genauigkeit zu genügen. Etwas ande-
res wird hier jedoch in absehbarer Zeit für das 
Verschlechterungsverbot gelten.

V. Verbleibende Kritik an der  
deutschen Bewirtschaftungsplanung

(15) Jenseits der in dem Bericht der Kommission ge-
nannten allgemeinen Kritikpunkte, die auch 
bei der konkreten Bewertung der deutschen Be-
wirtschaftungspläne eine Rolle gespielt haben, 
sieht die Kommission in Deutschland vor allem 
Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Vorga-
ben zur Deckung der Kosten der Wasserdienst-
leistungen und beim Umgang mit der Land-
wirtschaft. Dieser Befund ist indessen beim 
Kostendeckungsgrundsatz erneut zu einem 

in Deutschland – durchaus noch Optimierungs-
bedarf.

(8) Schließlich bemängelt die Kommission in ihrem 
Bericht allgemein, dass die Ausnahmeregelun-
gen in den Bewirtschaftungsplänen allzu oft 
nur der Rechtfertigung dienten und dass nicht 
dargelegt werde, wie die Richtlinienziele er-
reicht werden sollen. Dieser Einwand wird, wie 
der Streit um die Salzwassereinleitungen der 
Kaliindustrie in Werra und Weser zeigt, in ers-
ten Beschwerdeverfahren – teilweise nicht ganz 
zu Unrecht – auch gegen einzelne deutsche Be-
wirtschaftungspläne in Stellung gebracht.

III. Rechtliche Gründe für die  
festgestellten Defizite

(9) Die in dem Bericht der Kommission festgestell-
ten Defizite haben auch – durchaus gewichtige 
– unionsrechtliche Gründe. Hier ist zum einen 
der Umstand zu nennen, dass die in Art. 4 WRRL 
geregelten Umweltziele an entscheidenden Stel-
len aufgrund ihrer Unbestimmtheit eine Reihe 
von Auslegungsproblemen aufwerfen, die teil-
weise schon länger bekannt, aber noch immer 
nicht gelöst sind.

(10) Dies belegen die jüngsten Auseinandersetzun-
gen um die „richtige“ Deutung des sog. Ver-
schlechterungsverbots in nachgerade mustergül-
tiger Weise. Hier gehen einige Mitgliedstaaten 
– angesichts der einschlägigen Definitionen 
des Begriffs „Zustand“ und der Systematik der 
Richtlinie wohl zu Recht – davon aus, dass eine 
Verschlechterung i. S. d. WRRL nur dann vorlie-
ge, wenn eine gewässererhebliche Maßnahme 
zu einem Wechsel in eine schlechtere Zustands-
klasse führen würde (sog. Stufen-Theorie). Dem-
gegenüber ist in Deutschland mittlerweile die 
Auffassung vorherrschend, dass jede (erheb-
liche) nachteilige Veränderung eines Wasserkör-
pers den Tatbestand der Verschlechterung erfül-
le (sog. Status-quo-Theorie).

(11) Zum anderen setzt sich immer mehr die Er-
kenntnis durch, dass der durch die WRRL abge-
steckte Zeitrahmen – so er denn überhaupt als 
rechtlich verbindlich anerkannt wird – in die-
ser Form nicht haltbar ist. Dies gilt nicht nur für 
das „primäre“ Zieldatum 2015, sondern in nicht 
unerheblichem Umfang auch für das „sekundä-
re“ Zieldatum 2027. Dem trägt das Ausnahmere-
gime der WRRL nur unzureichend Rechnung.

IV. Denkbare Lösungsansätze

(12) Dies alles hat unweigerlich zur Folge, dass der 
EU-Kommission bei der Suche nach denkbaren 
Lösungsansätzen eine herausragende Rolle zu-
kommt. Denn sie kann zum einen durch eine 
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„Generationenaufgabe“ ist. Vielmehr wird nach 
Lage der Dinge auch der Streit um die „richtige“ 
Auslegung zentraler Bestimmungen der Richt-
linie noch eine ganze Generation von Juristen 
beschäftigen. Dies ist indessen ein Befund, der 
jedenfalls die Gesellschaft für Umweltrecht 
nicht beunruhigen sollte.

Gutteil auf die Unklarheiten zurückzuführen, 
die sich aus der WRRL ergeben. Von daher sollte 
(auch) hier die Erprobungsfunktion der Bewirt-
schaftungsplanung im Vordergrund stehen.

VI. Ausblick

(16) Es steht bereits jetzt fest, dass nicht nur die Ver-
wirklichung der Umweltziele der WRRL eine 
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 Lediglich das Verschlechterungsverbot (mit Ein-
schränkungen) sowie die Erreichung eines gu-
ten mengenmäßigen Zustands für das Grund-
wasser hätten sofort vollzogen werden können. 
Letzteres war bereits Bestandteil des deutschen 
Wasserrechtsregimes. Zur Bewirtschaftung des 
Grundwassers über die Erteilung von Entnah-
merechten gehörte stets die Prüfung des Bedarfs 
für das beantragte Recht und des Wasserdarge-
bots. Rechte sollten maximal bis zur Höhe des 
nachgewiesenen Bedarfs erteilt werden. Weiter 
durfte und darf eine Wasserentnahme nur in 
der Menge bewilligt oder erlaubt werden, wie 
sich im langjährigen Mittel neu bildet. 

 Die übrigen in der WRRL postulierten Ziele für 
die Gewässer – der gute chemische Zustand 
für Oberflächengewässer und Grundwasser so-
wie der gute ökologische Zustand oder das gute 
ökologische Potenzial für Oberflächengewäs-
ser – bedurften einer weiteren Konkretisierung. 
Erst mit der Festlegung von Bewertungskrite-
rien für die ökologischen Qualitätskomponen-
ten (Fische, wirbellose Fischnährtiere, Pflanzen-
komponenten) und Umweltqualitätsnormen für 
die prioritären und die flussgebietsspezifischen 
Stoffe war eine erste Einstufung des jetzigen Ge-
wässerzustands und damit eine Eingrenzung 
des Handlungsbedarfs möglich.  

II.

(3) Die Bewirtschaftung der Gewässer erfolgte bis-
her sektoral und weitgehend einzelfallbezogen.

 Oberflächenwasser und Grundwasser werden 
traditionell in verschiedenen fachlichen Arbeits-
einheiten bearbeitet. Die stoffliche Bewirtschaf-
tung der Oberflächengewässer erfolgt häufig 
bis heute durch andere Einheiten und/oder Per-
sonen als alle Planungen, die mit der Renaturie-
rung oder Gewässerunterhaltung zusammen-
hängen. Die Bewirtschaftungsplanung gemäß 
WRRL wird meistens innerhalb der zuständi-
gen Bezirksregierungen in weiteren, nicht hin-
reichend mit dem Vollzug vernetzten Einheiten 
abgearbeitet. 

 Die Hinzuziehung von Spezialisten wie Fließge-
wässerbiologen war vor der WRRL i. d. R. nicht 
erforderlich und wurde lediglich im Zusam-
menhang mit Immissionsbetrachtungen bei 
größeren Einleitungen praktiziert.

(1) Mit der Richtlinie 2000/60/EU, der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), wurden eini-
ge grundlegende Änderungen in das deutsche 
Wasserrecht eingeführt. Auch nach vollständi-
ger Umsetzung in das nationale Recht und der 
Aufstellung der ersten Bewirtschaftungspläne 
und Maßnahmenprogramme Ende 2009 ist da-
von bisher nur wenig in der wasserrechtlichen 
Vollzugspraxis angekommen. Noch defizitärer 
gestaltet sich die Umsetzung der wasserwirt-
schaftlichen Planung in den Bereichen, die über 
das Regelungsregime des Wasserrechts hinaus-
gehen. 

I.

(2) Seit Verabschiedung der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie haben sich die wasserwirt-
schaftlichen Fachplanungen an den vorgegebe-
nen Zielen zu orientieren. Das gilt für direkt 
durch die WRRL eingeführte Fachplanungen wie 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme aber auch für die „klassischen“ Bewirt-
schaftungsakte wie Zulassungen von Entnah-
men und Einleitungen, Errichtung von Anlagen 
in, an, über und unter Gewässern, Gewässeraus-
bauplanungen, Gewässerunterhaltung u. a. Die 
Ziele waren zu Beginn der Umsetzung meist zu 
unkonkret, um sie unmittelbar in den wasser-
rechtlichen Vollzug zu integrieren. 

 Ziele der WRRL für die Gewässer der europäi-
schen Gemeinschaft:

e Verbot einer Verschlechterung des Zu-
stands

e guter chemischer Zustand für das Grund-
wasser

e guter mengenmäßiger Zustand für das 
Grundwasser

e guter chemischer Zustand für die Oberflä-
chengewässer

e guter ökologischer Zustand oder gutes öko-
logisches Potenzial für die Oberflächenge-
wässer

 Ausnahmen können geltend gemacht werden, 
bedürfen aber ausführlicher Begründungen.

Monika Raschke

Aktuelle Entwicklungen der wasserwirtschaftlichen 
Fachplanungen*)

*) Hinweis: Das nachfolgende Thesenpapier befasst sich lediglich 
mit den Entwicklungen der wasserwirtschaftlichen Fachpla-
nungen infolge der WRRL. Eine zusätzliche Betrachtung der 
HWRM-RL  oder der IE-Richtlinie würde den Rahmen sprengen. 
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Niederschlagswasser“. Diese grobe Planung er-
weist sich als für den Vollzug ungeeignet. 

III.

(4) Feststellbar war, dass viele wasserwirtschaft-
lichen Fachplanungen nach Inkrafttreten der 
WRRL zunächst ruhten. Dort wo Wasserrech-
te erteilt werden sollten und mussten, wurden 
häufig Verschlechterungsverbot und Zielerrei-
chungsgebot ignoriert, letzteres, weil weder Zu-
stand noch Ziel explizit bekannt waren. Selbst 
auslaufende Erlaubnisse wurden häufig schlicht 
verlängert; allerdings setzt sich inzwischen die 
Praxis durch, bei noch unklarer Sachlage zu-
mindest eine knappe Befristung z. B. bis zur 
Verabschiedung des zweiten Bewirtschaftungs-
plans 2015 zu setzen.

 Auch als die erste Bestandsaufnahme schon kon-
krete Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit von 
Zielerreichung oder Zielverfehlung von Was-
serkörpern gaben und die Ursachen zumindest 
z. T. benannt waren, führten diese Erkenntnisse 
noch nicht zu zielgerichtetem Handeln auf Sei-
ten der Wasserbehörden. 

 Seit der Aufstellung von Bewirtschaftungsplä-
nen und Maßnahmenprogrammen Ende 2009 
sind die in den Plänen ausgewiesen Ziele ver-
pflichtend innerhalb der in § 29 WHG vorgege-
benen Fristen zu erreichen. Die meisten Bun-
desländer sind bereits bei der Planung den Weg 
gegangen, die als erforderlich ausgewiesenen 
Maßnahmen auf die drei Bewirtschaftungszeit-
räume 2009–2015, 2015–2021, 2021–2027 zu 
verteilen, d. h. für ca. zwei Drittel des Maßnah-
menumfangs Fristverlängerungen geltend zu 
machen. Dieser Sachverhalt führte in Stellung-
nahmen der europäischen Kommission zu den 
deutschen Bewirtschaftungsplänen zu kriti-
schen Anmerkungen. 

 Ende 2012 war eine erste Zwischenbilanz zum 
Stand der Umsetzung der WRRL zu ziehen. 

 Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, 
dass Verzögerungen in der Umsetzung eingetre-
ten waren. Selbst die konzeptionellen Maßnah-
men, die im Maßnahmenprogramm festgelegt 
worden waren, um z. B. die Ursache von stoff-
lichen Grenzwertüberschreitungen einzugren-
zen oder die Verursacheranteile an stofflichen 
Belastungen zu quantifizieren, waren drei Jahre 
nach Aufstellung der Pläne nicht vollständig ab-
gearbeitet. 

 Die Ursachen sind vielfältig:

e Die unteren Wasserbehörden fühlen sich 
an den Gewässern III. oder sonstiger Ord-
nung weder für die Ursachenermittlung 
einer Zielverfehlung noch für die Ver-

 Die stoffliche Bewirtschaftung erfolgte bisher 
überwiegend emissionsbezogen, d. h. es wur-
den im Rahmen der zu treffenden Bewirtschaf-
tungsentscheidung – etwa dem Erteilen von 
Einleitungserlaubnissen – Begrenzungen für be-
stimmte Stoffe und Summenparameter ausge-
sprochen und diese überwacht. Grundlage bil-
dete die Abwasserverordnung des Bundes sowie 
deren Anhänge für bestimmte Abwasserarten.

 Eine Immissionsbetrachtung erfolgte im Rah-
men einer sogenannten Mischrechnung. Dar-
in prüften Fachleute der Verwaltung, inwieweit 
sich eine zusätzliche Einleitung auf den Gewäs-
serzustand auswirken könnte. Wenn die Berech-
nung ergab, dass die Regelanforderungen nicht 
ausreichten, bestand die Möglichkeit weiterge-
hende Anforderungen zu stellen. Dazu gab es 
Länderregelungen – in Nordrhein-Westfalen die 
„AGA“, die Allgemeinen Güteanforderungen für 
Fließgewässer. 

 Die Renaturierung von Fließgewässern und die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit– hier 
sind jetzt die Auswirkungen auf die Biozönose 
zu beachten – unterlagen bisher keiner Bewirt-
schaftung. Mit der Einführung der Forderung 
nach dem Erhalt der Gewässer als Bestandteil 
von Natur und Landschaft im WHG wurden 
fachtechnische Grundsätze hierzu entwickelt 
und in Ausbauverfahren berücksichtigt.

 Eine gesetzlich artikulierte Pflicht zur Wieder-
herstellung naturnaher Gewässerverhältnisse 
bestand und besteht nicht. 

 Gewässerbezogene Planungen fanden nur in be-
grenztem Umfang statt.

 Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne wurden 
nie flächendeckend aufgestellt. Bewirtschaf-
tungspläne alter Lesart beschäftigten sich mit 
Sonderproblemen wie Ableitung besonderer An-
forderungen im Einzugsgebiet von Trinkwasser-
talsperren oder Temperatur – z. B. wurden Wär-
melastpläne für einzelne Gewässer erstellt. 

 Gewässerentwicklungspläne (in NRW heißen 
diese „Konzepte zur naturnahen Entwicklung 
von Fließgewässern“) stellten lediglich Ange-
botsplanungen dar. 

 Die Bewirtschaftungspläne gemäß WRRL geben 
erstmals umfassend den Zustand der Gewässer 
wieder. Die in den Maßnahmenprogrammen 
verankerten Maßnahmen werden allerdings auf 
einem vergleichsweise groben Niveau geplant 
(Programmmaßnahmen). Beispielsweise heißt 
eine solche Maßnahme „Maßnahmen zum Initi-
ieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewäs-
serentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen“ 
oder „Neubau und Anpassung von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von 
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e Hinsichtlich der Rückführung von Gewäs-
sern in einen naturnahen Ausbauzustand  
setzen die Länder auf eine freiwillige Um-
setzung der erforderlichen Maßnahmen 
verbunden mit einer hohen finanziellen 
Förderung. Diese Praxis ist nicht überall 
erfolgreich. Die zuständigen Kommunen 
und Wasser- und Bodenverbände zeigen 
sich nicht alle kooperativ. Z. T. fehlt neben 
der Akzeptanz auch die Möglichkeit zur Fi-
nanzierung des Eigenanteils. Kleine Kom-
munen und Verbände sind häufig auch 
fachlich und personell nicht in der Lage, 
die notwendigen Aufgaben wahrzuneh-
men. 

e Die Ansiedlung der Aufgabe der Gewässer-
renaturierung bei den Wasser- und Boden-
verbänden als den Institutionen, denen 
von den sonst zuständigen Kommunen die 
Gewässerunterhaltung übertragen wurde, 
geht in vielen Fällen erheblich über den 
ursprünglichen, in den Satzungen festge-
schriebenen Aufgabenumfang hinaus. Die-
ser umfasst meist lediglich die sogenann-
te Sicherstellung des schadlosen Abflusses, 
d. h. die Aufrechterhaltung der Entwässe-
rungsfunktion durch Räumung des Gewäs-
serprofils. Die Verbandsbeiträge werden 
auf die Mitglieder und die Nutznießer der 
Unterhaltung umgelegt, d. h. auf die Kom-
munen und außerhalb der besiedelten Be-
reiche auf die Anlieger. Die Beiträge bemes-
sen sich nach dem Vorteil, den Mitglieder 
und Nutznießer von der Aufgabe des Ver-
bandes haben. Die Landwirte, die für den 
Erhalt der Vorflut für ihre Dränagen Bei-
träge an ihren Wasser- und Bodenverband 
entrichten, sind nicht bereit, den Eigenan-
teil für eine Renaturierung zu zahlen. 

e Darüber hinaus zeigen sich auch konkre-
te Umsetzungsprobleme, wenn z. B. die für 
einen Gewässerausbau benötigten Flächen 
nicht zur Verfügung stehen. Die zuständi-
gen Wasserbehörden scheuen sich bisher, 
in Planfeststellungsverfahren gemäß § 68 
WHG, die der Zielerreichung nach § 27 die-
nen, auch die enteignungsrechtliche Vor-
wirkung gemäß § 71 WHG festzustellen. 
Damit sind die Handlungsträger auf die 
freiwillige Bereitstellung/Veräußerung von 
Grund und Boden angewiesen. 

IV.

(5) Als ein Beispiel für die Komplexität im aktuellen 
wasserrechtlichen Vollzug sei die Frage der Wie-
derherstellung der Durchgängigkeit betrachtet. 

pflichtung der Handlungsträger zu einem 
Gewässerausbau zuständig. Im Wasser-
recht fehlen bisher klare Regelungen.

e Das Zielerreichungsgebot ist abstrakt in 
den §§ 27 bzw. 47 WHG aufgeführt und in 
den Zulassungsregelungen nicht weiter 
konkretisiert. Es existiert nur eine allge-
meine  Verpflichtung (… sollen soweit wie 
möglich ...) zur Rückführung von Gewäs-
sern in einen naturnahen Zustand in § 6 
(2) WHG. 

e Die Beurteilung von Sachverhalten zum 
Gewässerzustand ist so komplex gewor-
den, dass die Wasserbehörden trotz fachli-
cher Unterstützung durch Umweltbundes-
amt und die Landesämter z. T.  überfordert 
sind. 

e Für die Inanspruchnahme von Ausnah-
men sind sehr umfangreiche Begründun-
gen erforderlich, die sowohl technische als 
auch sozio-ökonomische Betrachtungen 
beinhalten müssen. Hierfür fehlen „Koch-
rezepte“.

e Anders als bisher sind Gewässer (Wasser-
körper) ganzheitlich zu betrachten und 
zu bewirtschaften. Stoffliche Belastungen 
z. B. lassen sich häufig nicht einer einzi-
gen Punktquelle zuordnen. Damit müssen 
sich mehrere zuständige Behörden bei den 
zu treffenden Regelungen abstimmen. Die 
Frage: Welche Regelung für die Einleitung 
eines Stoffes muss an welcher Stelle im Ge-
wässer getroffen werden, damit der gute 
Zustand erreicht wird, ist nicht trivial. 

e Es sind Stoffe zu regeln, die bislang nicht 
im Fokus von Einleitungserlaubnissen 
standen. Dazu gehören z. B. Kupfer und 
Zink, die hauptsächlich über die Nieder-
schlagswasserbeseitigung in die Gewässer 
gelangen, aber auch die prioritären Stoffe. 

e Diffuse Einträge (bisher kaum beachtet) 
sind in die Bewirtschaftung einzubezie-
hen. Hier kommt den Wasserbehörden 
eine neue Aufgabe zu. Sie müssen z. B. auf 
die Landwirtschaftskammern zugehen, 
wenn Überschreitungen bei in der Land-
wirtschaft angewandten Pflanzenbehand-
lungsmitteln zu verzeichnen sind.  

e Die Bewirtschaftungsbehörden benötigen 
Hilfestellungen für die neue Verwaltungs-
praxis über die Bundesverordnungen hin-
aus, die im Vollzug ausgesprochen sperrig 
sind. Länderregelungen wie die „Allgemei-
nen Güteanforderungen für Fließgewäs-
ser“ in NRW sind durch vergleichbare aktu-
elle fachliche Hilfestellungen zu ersetzen. 
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V.

(6) Als Fazit lässt sich festhalten:

 Das geltende Wasserrecht in Deutschland for-
dert und ermöglicht zwar eine umfassende was-
serwirtschaftliche Fachplanung in Form von 
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenpro-
grammen. Zwischen vorliegender Planung und 
den für eine zielgerichtete Bewirtschaftung not-
wendigen Schritten klafft jedoch eine Lücke.

 Während für alle Benutzungstatbestände eine 
Zulassungspflicht besteht, ist die Verpflichtung 
zur Wiederherstellung naturnaher Gewässer-
ausbauzustände in dem Umfang, der erforder-
lich ist, um die Ziele der §§ 27 bis 31 WHG zu 
erreichen, in § 6 (2) nur als Sollbestimmung for-
muliert. Dies ist inkonsequent auch unter dem 
Aspekt, dass zur Mindestwasserführung und 
zur Durchgängigkeit Regelungen in den §§ 33 
bis 35 existieren.

 Weiter wäre es hilfreich, zumindest in den Län-
derwassergesetzen in Abhängigkeit von der 
Gewässerordnung eine Bewirtschaftungsver-
antwortung zu fixieren. Auch wenn diese sich 
bereits jetzt mittelbar ableiten lässt, würde hier-
durch zusätzliche Klarheit geschaffen.

 Neben den rechtlichen Ergänzungen benötigen 
die zuständigen Wasserbehörden als Unterstüt-
zung für den wasserrechtlichen Vollzug Län-
derverordnungen und Handreichungen zur 
fachlichen Unterstützung ihrer Bewirtschaf-
tungsentscheidungen.

 Die bestehenden Zuständigkeitsstrukturen sind 
an vielen Stellen nicht geeignet, von den Fach-
planungen zu einer fristgerechten Zielerrei-
chung zu gelangen. 

 Wasserwirtschaftliche Fachplanungen erstre-
cken sich zwangsläufig auf andere Rechtsberei-
che z. B. Landwirtschaftsrecht, Bergrecht, Was-
serstraßenrecht, Straßenrecht, Planungsrecht. 
Der Vollzug in den betroffenen Bereichen ent-
zieht sich weitgehend dem Einfluss des Was-
serrechtsregimes. So ist es z. B. mit Mitteln des 
wasserrechtlichen Vollzugs nicht möglich, den 
guten chemischen Zustand in belasteten Grund-
wasserkörpern zu erreichen. Hier ist der Bundes-
gesetzgeber gefordert, die Rahmenbedingungen 
für die Erreichung der im WHG postulierten Zie-
le zu schaffen. 

Hier existieren in § 34 (2) vergleichsweise klare 
Regelungen: 

 Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den 
Anforderungen …, so hat die zuständige Behör-
de die Anordnungen zur Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit zu treffen, die erforderlich 
sind, um die Bewirtschaftungsziele nach Maß-
gabe der §§ 27 bis 31 zu erreichen.

 In der Frage, wie viel Durchgängigkeit denn in-
nerhalb eines Gewässers erforderlich ist, um 
die Ziele der §§ 27 bis 31 WHG zu erreichen, 
hilft auch die Oberflächengewässerverordnung 
(OGewV), in die die materiell-rechtlichen Anfor-
derungen insbesondere aus den Anhängen der 
WRRL aufgenommen sind, nur wenig weiter. 
Zwar ist in Anhang 4, Tabelle 2 aufgeführt, wel-
che Bedingungen für den sehr guten Zustand 
gelten; unter dem „guten Zustand“ ist aber le-
diglich darauf verwiesen, dass die Durchgän-
gigkeit einen Zustand erreichen muss, der dazu 
führt, dass die biologischen Qualitätskompo-
nenten den guten Zustand bzw. das gute ökolo-
gische Potenzial erreichen.

 Die Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Was-
ser hat in einem ihrer Hintergrundpapiere die 
Durchgängigkeit der Gewässer, die von Mit-
tel- und Langdistanzwanderfischen besiedelt 
werden, als flussgebietsübergreifende Bewirt-
schaftungsfrage identifiziert. D. h. zur Frage 
der (Fisch-)Durchgängigkeit sind Abstimmun-
gen über Länder- und Staatengrenzen hinweg 
erforderlich. Darüber hinaus hängt die Frage, 
wie viel Durchgängigkeit ein Gewässer zur Ziel-
erreichung benötigt vom Ziel und vom Gewäs-
sertyp ab. Es gibt Fachpapiere – in NRW z. B. das 
Handbuch Querbauwerke und das LANUV-Ar-
beitsblatt „Strahlwirkungs- und Trittsteinkon-
zept in der Planungspraxis“ – die Auskunft dar-
über geben, welche Anteile an Rückstaustrecken 
bzw. an sogenannten Degradationsstrecken  in-
nerhalb eines Gewässers nicht überschritten 
werden dürfen, damit die ökologischen Quali-
tätskomponenten einen guten Zustand errei-
chen. Auch wenn dieser fachliche Zusammen-
hang von allen an einem Gewässer zuständigen 
Behörden durchdrungen worden ist, bleibt den 
Behörden die Ermessensentscheidung, wel-
che Querbauwerke erhalten bleiben können 
und welche nicht bzw. welche zumindest fisch-
durchgängig gemacht werden müssen.

 Es verwundert daher nicht, dass § 34 (2) bisher 
nicht flächendeckend vollzogen wird.
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